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Was ist denn bloß mit der GOZ los?
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Allianz gegen die Parodontitis

Verehrte liebe Kollegin, 
verehrter lieber Kollege!

Die Europäische Gesellschaft für Pa 
rodontologie (EFP) feierte im April 2016 
ihren 25. Geburtstag. Passend zu diesem 
Anlass nahm der noch vergleichsweise 
junge wissenschaftliche Dach verband al
ler europäischen Fachgesellschaften die 
Gelegenheit wahr, eine globale Allianz zur 
Förderung der parodontalen Gesundheit 
zu fordern. Es ist hinreichend bekannt 
und belegt, dass es eindeutige Zusam
menhänge gibt zwischen Parodontitis 
und systemischen Erkrankungen wie zum 
Beispiel der Typ2Diabetes oder den kar
diovaskulären Erkrankungen. Spannend 
hingegen dokumentieren aktuelle Studi
en in den USA, dass einmal mehr die 
Zahnmedizin durch die Vorbeugung von 
Erkrankungen des Zahnhalteapparates 
und in der Folge einer Verhütung von All
gemeinerkrankungen entscheidend da
zu beiträgt, Kosten im Gesundheitssys
tem einzusparen. Völlig zurecht weist 
Professor Søren Jepsen, Präsident der 
EFP darauf hin, dass die Zahnarztpraxis 
die Gesundheitseinrichtung ist, die von 
gesunden Menschen am häufigsten be
sucht wird. 

Haben Sie schon einmal daran gedacht, 
Diagnose und Therapie von Parodontiti
den in den Mittelpunkt auch Ihrer zahn
ärztlichen Tätigkeit zu rücken? Auch wird 
noch viel zu selten neben dem kli nischen 
Befund der Zahnhartsubstanz auch der 
Zustand des Zahnhalteappa rates rou
tiniert hinterfragt. So zeigen bundeswei
te Abrechnungszahlen, dass beispiels
weise die Erhebung des Parodontalen 
Screening Index (PSI) nicht in der Häufig

keit durchgeführt wird, wie dies die Er
krankungszahlen verlangen würden. 
Aus eigener Erfahrung kann ich berich
ten, dass es gar nicht einfach ist, immer 
wieder Schritt zu halten und die neues
ten Erkenntnisse der Fachge sell schaf ten 
umzusetzen. Ich weiss sehr wohl, dass 
für eine erfolgreiche Parodontitis the
rapie ein systematischer Behandlungs
ablauf unerlässlich ist. An die aktive The
rapiephase muss sich eine lebenslange 
bedarfsorientierte Betreuung der Patien
ten im Rahmen der „unterstützenden 
Parodontitistherapie (UPT)“ anschließen. 
Wie aber sieht der zielführende Behand
lunsgablauf aus? Ist das manuelle dem 
maschinellen scaling & root planning 
vorzuziehen? Ab wann ist ein offenes 
Vorgehen dem geschlossenen Verfahren 
vorzuziehen?

Immer wieder habe ich größte Mühe, 
den betroffenen Patienten dauerhaft da
von zu überzeugen, dass eine hohe Ge
fahr droht, wenn er nicht bereit ist, neben 
der in der Zahnarztpraxis durchgeführ
ten Therapie auch dauerhaft in Eigen
verantwortung zu kooperieren. Bevor wir 
also in den globalen Chor der EFP ein
stimmen, ist es unsere Aufgabe, die Risi
ken einer Parodontitis zu erkennen und 
dies gegenüber unseren Patienten auch 
verständlich darzulegen. 

Die Diagnose wie auch die Therapie ge
hören in die Hand der Zahnärztin oder 
des Zahnarztes. Der Delegationsrah
men ist hier eindeutig und bietet keinen 
Spielraum für eine individuelle oder gar 

besonders freizügige Auslegung. Aus gu
tem Grund befassen sich die großen 
Körperschaften auf Bundesebene eben
falls seit geraumer Zeit mit dem Thema 
Parodontitis. Schon im Jahr 2014 war 
das Für und Wider einer begleitenden 
Antibiotikatherapie Gegenstand der Dis
kussion  auch im Gemeinsamen Bun
desausschuss (GBA), aktuell steht die 
Durchführung der UPT in der Diskussion. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sicher 
wundern Sie sich, warum so unmittelbar 
vor der Wahl zur Vertreterversammlung 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns (KZVB), jetzt in den ersten zwei 
Juli Wochen kein erneuter Wahlaufruf 
erfolgt? Ich werde Sie nicht aus der Ver
antwortung entlassen und ich bitte Sie 
inständig, sich an der Wahl zu beteili
gen. Die Zukunft der KZVB liegt in Ihren 
Händen!

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen Ihr

Cornelius Haffner
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Zahnärztlicher Anzeiger_Herr Kollege 
Klotz, vor vier Jahren wurde die GOZ letzt
malig reformiert. Wie hat sich unsere Pri
vatgebührenordnung, insbesondere der 
Punktwert, seither weiterentwickelt?
Dr. Klotz_Es herrscht absoluter Stillstand. 
Bekanntlich stagniert der GOZPunktwert 
schon seit 1988, eigentlich schon seit 
der BUGOZ von 1965. Die Folge ist, dass 
fast dreiviertel aller Leistungen des Ge
bührenverzeichnisses der GOZ 2012 da
her auch diesselben Punktzahlen wie in 
der GOZ von 1988 haben. 

Die fatalen Auswirkungen dieser 
 antiquarischen Leistungsbewertungen 
 aufgrund des völlig realitätsfremden 
Punktwerts sind hinlänglich bekannt. Nur 
durch Wahl hoher Steigerungsfaktoren 
kann der Zahnarzt/ die Zahnärztin den 
festgefahrenen „PunktwertStillstand“ in 
der GOZ korrigieren, um angemessene 
Honorare zu erzielen.

Zahnärztlicher Anzeiger_Wie hat sich denn 
der Punktwert im BEMA im Vergleich ent
wickelt? Diese Kassengebührenordung 
ist ja auch nicht gerade taufrisch?

Dr. Klotz_Die Dynamik des BEMA wird 
gerne und häufig unterschätzt. So sind 
die BEMAPunktwerte im Rahmen der 
Möglichkeiten des SGBV stetig ange
stiegen, wenn auch nicht immer in dem 
Ausmaß, wie wir Zahnärzte uns dies wün
schen würden. So stiegen in Bayern die 
BEMAPunktwerte durch beharrliche Ver
handlungen der KZVB seit 2005 bis heu
te um ca. 25%, der Anstieg für 2014 – 
2016 bei der AOK Bayern beträgt sogar 
ca. 9 %. Von solchen Zuwächsen kann 
die GOZ nur träumen.

Zahnärztlicher Anzeiger_Eine Steigerung 
des GOZPunktwertes ist also nicht in 
Sicht?
Dr. Klotz_Dass der Verordnungsgeber den 
GOZPunktwert nicht quasi adhoc auf 
ein Niveau anhebt, das absolut gerecht
fertigt und angemessen wäre, ist leider 
Re alität. Zu sehr ist der Verordnungs
geber hier „Betroffener“ – Stichwort: „Bei
hilfe“. Aus der Sicht unseres Staates 
 gehen beim Thema GOZPunktwert Ursa
che und Konsequenzen für den Haushalt 
Hand in Hand.

Was ist denn bloss mit 
der GOZ los?
Interview mit Dr. Peter Klotz, 
Referent für Gebühren- und Leistungsrecht ZBV Oberbayern, 
Referent für Honararwesen und Beratung der KZVB 
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Zahnärztlicher Anzeiger_Wie reagiert man 
bei den Kammern auf die GOZStagnati
on? Wo ist die Verhandlungskompetenz 
zu verorten?
Dr. Klotz_Tatsächlich müssen Bundes
zahnärztekammer (BZÄK) und Bayeri
sche Landeszahnärztekammer (BLZK) 
die kontinuierliche Anhebung des GOZ
Punktwertes durch kluge Argumenta
tionsstrategien aktiv bei der Politik „ein
fordern“. Die KZVB unterstützt da sicher 
tatkräftig und äußerst kompetent. Natür
lich bleibt die BZÄK auch mit PKV und 
Beihilfe weiter im Gespräch.

Zahnärztlicher Anzeiger_Sie haben in der 
Vergangenheit öfter die Bayerische Lan
deszahnärztekammer (BLZK) für ihren 
Umgang mit dem Thema GOZ kritisiert. 
Was werfen Sie ihr denn vor?
Dr. Klotz_Die Bearbeitung von Anfragen 
dauert einfach zu lange. Zahnarztpraxen 
brauchen im Interesse ihrer Patienten im
mer häufiger schnelle und kompetente 
Stellungnahmen zu konkreten GOZFrage
stellungen, um sie gegenüber den Kosten
trägern zu vertreten. Laut Auskunft in der 
so genannten „Fragestunde“ bei der Voll
versammlung (VV) der BLZK Ende 2015 
wurde geantwortet, dass eine schriftliche 
Stellungnahme des GOZReferates der 
BLZK zu einer GOZAnfrage, unabhängig, 
ob eine Zahnarztpraxis oder ein Patient 
als Fragestellender auftritt, etwa vier Wo
chen dauere. Das ist wohl nicht wirklich 
sinnvoll. Der zuständige Referent ist übri
gens Präsident Berger selbst. Für eine 
Chefsache ist das jedenfalls keine reprä

sentative Bilanz. Außerdem schenkt man 
den Verwerfungen zwischen GOZ und Be
ma nicht die notwendige Aufmerksamkeit.

Zahnärztlicher Anzeiger_Was ist unter 
„Verwerfungen“ zwischen BEMA und 
GOZ zu verstehen?
Dr. Klotz_Da viele BEMALeistungen teil
weise wortgleich bzw. inhaltsgleich mit 
den „Schwesterleistungen“ in der GOZ 
sind, aber verschieden bewertet und aus
gelegt werden, entsteht unübersehbar 
eine Verwerfung. Hierfür braucht es drin
gend  Anregungen, Argumentationen, 
gemeinsame Positionierungen seitens 
BLZK und KZVB, wie damit umzugehen 
ist – sonst unterbieten sich beide Gebüh
renverzeichnisse gegenseitig. Das darf 
nicht passieren, hier in Bayern ist das 
 wegen der sehr hohen Praxiskosten und 
Praxisstrukturkosten besonders wichtig. 
Gerade in solchen wichtigen Abstim
mungsfragen werden standespolitische 
Rivalitäten in den Körperschaften gefähr
lich! Während ZA Berger, Präsident der 
BLZK, GOZReferent BLZK, 1. Vorsitzen
des ZBV Schwaben, Landesvorsitzender 
FVDZ Bayern, Präsident BDIZ EDI, als Lan
desvorsitzender des FVDZ Bayern per 
Pressemitteilung des FVDZ Bayern vom 
02.05.2016 schreibt „Wir brauchen mehr 
Kooperation und weniger Konfrontation“ 
handelt leider seine eigene Fraktion in 
der KZVB diametral anders. In der Vertre
terversammlung (VV) der KZVB vom 
21./22.11.2015 hatte der Delegierte Dr. 
Norbert Rinner aus Regensburg (ZZB) fol
genden Antrag gestellt (OriginalText):  

„GOZ Entwicklung – Expertenrunde“, Die 
Vertreterversammlung der KZVB möge 
beschließen: Die Vertreterversammlung 
der KZVB hält es für angebracht, wenn 
eine Expertenrunde KZVB – BLZK zur 
GOZEntwicklung ins Leben gerufen wird, 
die ca. alle 2 Monate tagen sollte. Hier 
sollten Ideen zur GOZEntwicklung sowie 
zum Umgang der Körperschaften mit der 
Verwerfung „ GOZ versus BEMA“ disku
tiert werden sowie mögliche Handlungs
weisen besprochen werden. 

Ein äußerst sinnvoller und wichtiger 
Antrag in einer VV der KZVB unter allen 
möglichen Blickwinkeln, zumal gerade 
hier bei uns in Bayern sicher mehr GOZ
Leistungen bei gesetzlich versicherten 
Patienten erbracht werden als bei rein 
privat versicherten Patienten.

Zahnärztlicher Anzeiger_Klingt vernünftig. 
Ein SelbstläuferAntrag.
Dr. Klotz_Leider nicht. Aufgrund der aktu
ellen Mehrheitsverhältnisse mit der be
kannten PattSituation hat die „FVDZ
Fraktion“ als Opposition in der VV der 
KZVB den Antrag gekippt – eine sinnlose 
Machtdemonstration. Diese Art von Stan
despolitik geht nun wirklich an den Inter
essen der bayerischen Zahnärzteschaft 
vorbei. 

Zahnärztlicher Anzeiger_Danke für das 
Gespräch!

Das Interview mit Dr. Peter Klotz wurde 
schriftlich geführt und aufgezeichnet.
Dr. Peter Scheufele
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WISSENSCHAFT AUS MÜNCHEN FÜR MÜNCHEN
FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG DES ZBV MÜNCHEN 

Mittwoch, den 06.07.2016, Zahnärztehaus, Fallstraße 34, 81369 München

ANMELDUNG  

Wir dürfen Sie bitten, sich unter folgender Faxnummer oder per E-Mail 
bis spätestens Freitag, 01.07. 2016 anzumelden: 089 - 7238873 oder info@zbvmuc.de

AN DER FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG DES ZBV MÜNCHEN

nehmen folgende Personen teil: 

München, den

Stempel/Unterschrift

Die Veranstaltung ist für Mitglieder des ZBV München Stadt und Land kostenfrei. Für Nichtmitglieder erheben wir 
einen Unkostenbeitrag in Höhe von 38,00 Euro.
Die Fortbildung wird entsprechend den aktuellen Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV und der BZÄK einschließlich der Punkte
bewertungsempfehlung des Beirates Fortbildung der BZÄK und der DGZMK mit 5 Fortbildungspunkten bewertet.

Tipps für die Zahnpfl ege bei Pfl egebedürftigen 
und Menschen mit Behinderung

BZÄK und ZQP veröffentlichen 10 Kurzfi lme, die vor allem pfl egende Angehörige bei der Mundpfl ege unterstützen sollen

→ Berlin, 30. Mai 2016 – Griffverstär
kung für die Zahnbürste, Dreikopfzahn
bürste oder Mundschleimhaut befeuch
ten – es gibt zahlreiche wichtige Hinwei 
se, die helfen, die Mundgesundheit von 
Hochbe tagten, Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderung zu erhalten. 
1,3 Millionen und damit etwa die Hälfte 
der pfl e gebedürftigen Menschen werden 
in Deutschland im eigenen Zuhause aus
schließlich von Familienangehörigen oder 
nahestehenden Personen gepfl egt – oh-
ne professionelle Unterstützung. Vor die
sem Hintergrund haben die Bundeszahn
ärztekammer (BZÄK) und das Zentrum 
für Qualität in der Pflege (ZQP) gemein
sam die wichtigsten Hinweise zur Mund 
und Zahnpflege in zehn Kurzfilmen zu
sammengefasst, die heute erstmalig auf 

YouTube zur Verfügung stehen. „Mundge
sundheit ist wichtig für die Lebensquali
tät. Sprechen, Schmecken, Essen sind 
oft eingeschränkt, wenn z.B. Druckstel
len im Mund Schmerzen ver ursachen“ 
erklärt, der Vizepräsident der BZÄK, Prof. 
Dr. Dietmar Oesterreich. 

„Erkrankungen im Mund können au
ßerdem negative Auswirkungen auf die 
allgemeine Gesundheit haben, so zum 
Beispiel Ernährungsmangel und Infektan
fälligkeit, aber auch die Verschlechterung 
eines Diabetes oder die Erhöhung des 
Schlaganfallrisikos. Bestimmte Medi
kamente, wie zum Beispiel Blutdruckmit
tel, können andererseits Probleme im 
Mund verstärken. Deshalb ist Prävention 
wichtig.“ „Die tägliche Zahnpfl ege ist ein 
zentraler Beitrag zur Erhaltung und Stei

6_zahnärztlicher anzeiger_07/16 www.zbvmuc.de 
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z b v - f o r t b i l d u n g

14.15 h Begrüßung 

14.30 h – 15.30 h  Mikrochirurgische Wurzelspitzenresektion – 
  Theorie und Praxis
  PD Dr. Robert Kirmeier, MsC, Fachzahnarzt für Oralchirurgie,
  niedergelassen in München

15.30 h – 16.30 h  Besondere Fälle in der Kinderzahnheilkunde
  Dr. Katharina Bücher, 
  Spezialistin für Kinderzahnheilkunde, Poliklinik für 
  Zahnerhaltung und Parodontologie der LMU München

16.30 h – 16.45 h  Diskussion und Fragen

16.45 h – 17.15 h Pause mit Imbiss

17.15 h – 18.15 h  Plastische PaChirurgie – nur eine Frage der Ästhetik?
  Dr. Michael Stimmelmayr, Oralchirurg

18.15 h – 19.15 h Periimplantits – 
  Möglichkeiten und Grenzen der klinischen Therapie
  Prof. Dr. Dr. Matthias Folwaczny, 
  Spezialist Parodontologie und Endodontie, 
  Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der 
  LMU München

19.15 h – 19.30 h Diskussion und Fragen
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gerung der Lebens qualität pflege be
dürftiger Menschen. Doch gerade in der 
häuslichen Versorgung wäre dies ohne 
die familiale Un terstützung nicht zu be
wältigen. Unsere  Erklärvideos ermögli
chen pflegenden Angehörigen einen 
schnellen Zugriff auf die notwendigen In
formationen, um Schritt für Schritt die 
richtige Zahn und Prothesenreinigung 
durchführen zu können“, sagt Dr. Ralf 
Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP.
 
Die zehn Kurzfi lme fi nden Sie hier: 
www.youtube.com/channel/
UCwmGBPNN7xOxFbtrnzN86aw
Die Filme dürfen eingebunden und 
verlinkt werden, Quelle: BZÄK/ZQP.
 
Pressekontakt:

BZÄK: Dipl.-Des. Jette Krämer

Telefon: +49 30 40005-150

E-Mail: presse@bzaek.de

ZQP: Torben Lenz

Telefon: +49 30 27 59 39 5 - 15

E-Mail: torben.lenz@zqp.de

→ Ab dem 01. Juli 2016 werden im „Gel
ben Heft“ sechs Verweise vom Kinderarzt 
zum Zahnarzt für die Altersgruppe vom 6. 
bis 64. Lebensmonat enthalten sein. Bei 
durchgeführter zahnärztlicher Untersu
chung kann die Dokumentation dort erfol
gen. Dies ist eine weitere Maßnahme für 
die Verbesserung der Mundgesundheit in 
der Prävention und Versorgung von Klein
kindern. Aufgrund des medizinischen 
Fortschritts, der teilweise veränderten 
Prävalenz und Inzidenz von Erkrankungen 
im Kindesalter sowie der wissenschaftli
chen Anforderungen, die an Früherken
nungsprogramme gestellt werden, hatte 
der IKKBundesverband eine Überarbei
tung der Richtlinie über die Früherken
nung von Krankheiten bei Kindern bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres (Kinder

Richtlinie) beantragt. Nachdem der GBA 
im Sommer 2015 einige Beschlüsse zur 
KinderRichtlinie getroffen hatte, wurden 
nun die Änderungen zum KinderUntersu
chungsheft verabschiedet. Darin werden 
die Untersuchungen U1 bis U9 dokumen
tiert. Darüber hinaus setzen sich BZÄK 
und KZBV beim GBA für eine weitere Um
setzung des Konzepts zur zahnmedizi
nischen Prävention bei Kleinkindern 
„Frühkindliche Karies vermeiden“ ein. 
Das Konzept sieht u. a. Ergänzungen des 
KinderUntersuchungshefts um zahnme
dizinische Untersuchungen vom 6. bis 
zum 30. Lebensmonat vor.

Pressekontakt: Dipl.-Des. Jette Krämer

Telefon: +49 30 40005-150

E-Mail: presse@bzaek.de

G-BA verabschiedet Neufassung 
der Kinder-Richtlinie

– ZAHNÄRZTLICHE PRÄVENTION – 
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Dienstleistungstätigkeit für die Kas
senzahnärztliche Vereinigung Bayerns 
(KZVB), die seit Gründung der ABZ eG 
mit der Verarbeitung der kieferorthopä
dischen Behandlungsfälle das erste Ge
schäftsfeld der Genossenschaft begrün
dete hatte. Durch weiteres Wachstum 
konnte dieser Trend fortgesetzt werden. 
2015 wurde ein von 1.437.568,34 Euro 
im Bereich des Honorarmanagements 
erreicht. Das Factoringvolumen stieg so 
um über 12,5 Prozent an.  

Dr. Ohm konnte insgesamt von ei
nem stetigen Anstieg der bearbeiteten 
Fallzahlen bei der Datenverarbeitung der 
kieferorthopädischen Behandlungsfälle 
für die KZV Bayerns berichten. Noch vor 
20 Jahren lagen die bearbeiteten Fälle 
bei 253.725, im Jahr 2015 sind diese 
auf 332.255 angestiegen, also ein Plus 
von 30,9 Prozent. Der Erlös aus diesem 
Datenverarbeitungsauftrag sank um 7,2 
Prozent zum Vorjahr auf 872.435,05 Eu
ro, weil es vor über zwei Jahren eine 
neue Preisvereinbarung mit der KZVB 
gegeben hatte, die schritt weise einge
führt wurde. Das Erlöswachstum im Ho
norarmanagement für kieferorthopädi
sche Praxen in ganz Deutschland hat 
inzwischen Minderungen aus der Dienst
leistungstätigkeit kompensiert.

Guter Verlauf des Geschäftsjahres 2015

Im 24. Geschäftsjahr der Abrechnungs 
und Beratungsgesellschaft für Zahn
ärzte, eingetragene Genossenschaft 
(ABZ eG), meldet die Genossenschaft 
für 2015 die Steigerung des Bilanzge
winns von 25 Prozent gegenüber 2014. 
Der Bilanzgewinn liegt bei 715.636,27 
Euro (2014: 572.286,85 Euro). Aus
sichtsrat und Vorstand zeigten sich 
hochzufrieden mit diesem Ergebnis. Es 
sichert den Mitgliedern eine gute Divi
dende und ermöglicht außerdem die 
weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis 
der Genossenschaft. Die ABZ eG stei
gerte ihre Gesamteinnahmen im vergan
genen Geschäftsjahr um 9 Prozent auf 
4,9 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund die
ses guten Abschlusses folgte die gut be
setzte Generalversammlung der ABZ eG 
am 3. Juni 2016 in München dem Vor
schlag von Vorstand und Aufsichtsrat, 
wieder 5 Prozent Dividende je Geschäfts
anteil auszuschütten.
 
Factoring sehr gut angenommen

Besonders gut entwickelt hat sich das 
KFOHonorarmanagement. Bereits 2014 
lagen die Umsätze hier über denen der 

Mitglieder und Genossenschaftsanteile

Zum Bilanzstichtag wies die ABZ eG 
3.372 Mitglieder auf, die 3.808 Ge
schäftsanteile hielten. Während die 
 Mitgliederanzahl leicht rückläufig war 
 (Verlust von 84 Mitgliedern gegenüber 
14 Neueintritten), ist die Zeichnung von 
Anteilen gegenüber dem Vorjahr ge
wachsen. Im Schnitt hält jedes Mitglied 
1,1 Anteile, während die Neumitglieder 
zwei Anteile je Mitglied halten. Altvorde
re Mitglieder haben insgesamt 69 Antei
le nachgekauft. So beziffert die ABZ eG 
einen Nettozugang an Geschäftsan
teilen von 11 auf nun 3,8 Mio. Euro. Es 
zeigt sich, dass manche der Mitglieder 
die Investition in ihre Genossenschaft 
mit einer in den letzten Jahren kons
tanten Dividende in der aktuellen Nied
rigzinsphase alternativen Geldanlagen 
vorziehen. 

Betriebswirtschaftliche und  
QM-Beratung zunehmend gefragt,  
Handel stabil bis leicht positiv

Die umfangreiche Praxisberatung der 
ABZ eG wird seit 2016 durch die neue 
Struktur mit der ABZ BestPraxis GmbH 
weiter ausgebaut. Deren Geschäftsfüh

n a c h l e s e

ABZ eG – 
Bilanz und Ausblick
Bericht von der Generalversammlung am 03.06.2016

v.l.n.r.:  Dr. Jens Kober, Dr. Hartmut Ohm, ZA Walter Wanninger

v.l.n.r.: 
ZA Walter Wanninger, 
Dr. Hans Huber, RA Christian 
Kocheim, Dr. Gerhard 
Kluge, Dr. Hartmut Ohm, 
Dr. Bruno Weber
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Buchbesprechung

Bernd Sprenger / Till Novotny

Der Weg aus dem Leadership Dilemma 
- Team-Exzellenz an der Spitze!

→ 
Die zwei Autoren Sprenger, gelernter Arzt, 
Organisationsberater in Unternehmen 
und Ministerien mit langer Führungser
fahrung im Gesundheitswesen, und No
votny, Berater in Unternehmensstrategie 
und für Führungskräfte, brechen in ihrem 
Buch mit bisher vertrauten 
Mana gementTraditionen. 
Aufgrund immer komple
xerer Strukturen der Unter
nehmen, ihrer schnelleren 
Veränderung und der Un
vorhersehbarkeit vernetz
ter Wirtschaftssysteme 
müssen Führungskräfte 
sich die Eigenschaft aneig
nen, in allen Bereichen der 
Unternehmensführung in 
Szenarien zu denken und 
Entscheidungen schneller 
umzusetzen, anstatt sich nach Fünfjah
resplänen zu orientieren, um dann keine 
andere Wahl zu haben als nur zu reagie
ren. War einst die Führung eines Unter
nehmens mit „Alphatieren“ im Vorstand 
erfolgsversprechend, wird ihre Teamfä
higkeit für die heutige Zeit in Frage ge
stellt.

Anhand von Beispielen wie die Reali
tätsverweigerung der Unternehmensfüh
rung beim Versagen bewährter Mittel 
 gegen existenzgefährdende Umstände 
betonen die Autoren die Notwendigkeit, 

dass die Führungsverantwortlichen sich 
persönlich verändern und entwickeln. Er
folgreiche, zukunftsorientierte Manager 
zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, 
künftige Tendenzen zu erfassen, indem 
sie in komplexen Mustern, die in keiner 
Hinsicht in Verbindung stehen, dennoch 
Verbindungen erkennen und sie auszu
bauen wissen. 

Zur Aufstellung und Förderung eines 
„Topteams“ findet der Leser in diesem 
LeadershipBuch unzählige Anregungen 
ausgehend von einer Reihe von bio lo
gischpsychologischen Attributen und 
Werten mit dem Augenmerk auf ein 
 Ergebnis, bei dem Führungskräfte in en
gem Zusammenspiel mit einem exzellen

ten Spitzenteam zukunfts
fähig agieren können. 

Jeder Leser, der eine 
leitende Position innehält 
und den Willen zur Verän
derung ernsthaft wahr
nimmt und umsetzen 
möchte, wird mit Sicher
heit wertvolle Ansätze in 
diesem Buch finden.

→  Format: 19,6cm x 13,2cm x 2cm, 
Hardcover

→  Umfang: 239 Seiten,  
24 Abbildungen

→ Verlag: Springer
→ Erscheinungsjahr: 2016, 1. Auflage
→ ISBN: 9783662471463

Rezensent: Dr. Sascha Faradjli

rer, Dipl.Kfm. Michael Kreuzer, ist 
 zudem auch für die ABZ eG unmittel 
bar tätig. In Entscheidungssituationen 
schätzen ABZMitglieder deren unab
hängige Expertise. 2015 wurde die Zer
tifizierung des ABZ-internen Qualitäts
managementsystems abgeschlossen. 
Im März 2015 hat die ABZ eG das Zerti
fikat nach DIN ISO 9001:2008 erhal
ten. Das Handelsgeschäft entwickelt 
sich positiv. Das abgewickelte Bestell
volumen stieg 2015 gegenüber dem 
Vorjahr leicht an und lag bei 3,28 Milli
onen Euro (2014: 3,27 Millionen Euro).

Dr. Jens Kober neues Mitglied  
im Aufsichtsrat 

Neu im dreiköpfigen Aufsichtsrat ist Dr. 
Jens Kober aus München. Er setzte 
sich bei der turnusgemäßen Wahl ge
gen Walter Wanninger aus Straubing 
mit 117:42 Stimmen durch. Damit 
scheidet Walter Wanninger als dienst
ältestes Aufsichtsratsmitglied der ABZ 
eG nach elf Jahren aus. Aufsichtsrats
vorsitzender Dr. Gerhard Kluge (Mün
chen) bedankte sich bei ihm für die 
stets gute Zusammenarbeit. Der 
50jährige Dr. Jens Kober will sich mit 
Innovation, Unabhängigkeit und Enga
gement seinen neuen Aufgaben im 
Aufsichtsrat widmen.

2017 besteht die ABZ eG 25 Jahre

Ausblick: 2017 feiert die ABZ eG ihren 
25. Jahrestag seit der Gründung. 
Gleichzeitig hat der langjährige Vor
standsvorsitzende Dr. Bruno Weber 
altersbedingt seinen Rückzug aus dem 
Vorstand angekündigt. Ein Nachfolger 
ist gefunden und wird planmäßig ein
gearbeitet. Die ABZ eG bereitet eine 
würdige Generalversammlung zum Ju
biläum am 01.Juli 2017 vor. 

Dr. Hartmut Ohm
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BZÄKPräsident Dr. Peter Engel kritisierte 
die rein ökonomisierte Betrachtung be
rufsrechtlicher Regulierungen: „Die Vorga
ben zu Berufszugang und Berufsaus
übung haben viel wesentlicher den Schutz 
von Patienten oder Verbrauchern im Vi
sier. Nur wer eine sehr spezifi sche Ausbil-
dung, sprich Qualifikation nachweisen 
kann, darf z.B. Patienten behandeln. Na
türlich ist dies eine Hürde, aber eine sehr 
wohlüberlegte, die auch die Qualität frei
berufl icher Leistungen sichert“, so Engel.
 
Hintergrund

Die Weiterentwicklung und Vertiefung 
des europäischen Binnenmarktes ist 
 angesichts der anhaltenden Schulden 
und Wirtschaftskrise in vielen EUMit
gliedstaaten einer der politischen Schwer
punkte der amtierenden Kommission. Zu 

→ Berlin, 01. Juni 2016 – Die Europäi
sche Kommission möchte das Wirt
schaftswachstum in der EU ankurbeln, 
um den Folgen der Wirtschafts und 
 Finanzkrise entgegen zu wirken. Des
halb prüft sie u. a. die Notwendigkeit 
berufsrechtlicher Vorgaben für Freie Be
rufe, um „ökonomische Barrieren“ abzu
bauen. Was dies konkret für die Freien 
(Heil)Berufe bedeutet, wenn die Vorga
ben zu Berufszugang und Berufsaus
übung aufgeweicht werden, diskutierten 
heute Experten auf dem 11. Europatag, 
der gemeinsam von Bundeszahnärzte
kammer (BZÄK) und dem Bundesver
band der Freien Berufe e. V. (BFB) in Ber
lin durchgeführt wurde. Der Europatag 
analysierte die aktuelle Binnenmarkt
strategie der Europäischen Kommission 
mit Blick auf spezielle Berufsgruppen, 
aber auch die Konsequenzen für Patien

ten und Verbraucher. Vertreter der Euro
päischen Institutionen, des Deutschen 
Bundestags, der Bundesregierung, der 
Wissenschaft und betroffener Berufs
verbände erörterten die Zukunft der 
Freien Berufe.
 
Ziel der Binnenmarktstrategie ist die 
Vertiefung des gemeinsamen Binnen
markts und der Abbau „ungerechtfertig
ter Regulierung“, zu der aus Sicht der 
Europäischen Kommission auch zahlrei
che berufsrechtliche Regelungen Freier 
Berufe gehören. Auf dem Prüfstand ste
hen dabei vor allem die Bestimmungen 
zur Fremdkapitalbeteiligung, der inter
professionellen Zusammenarbeit, zu 
Rechtsformerfordernissen sowie zu Fra
gen von Gebührenordnungen in Form 
von Mindestgebühren, wie etwa GOÄ 
und GOZ.

len unterbleibt“ – und die Finanzverwal
tung aufgefordert, diese Mängel abzu
stellen.

Finanzämter schreiben 
Praxen an

„Um die in den Heilberufen tätigen Unter
nehmer für die Umsatzsteuer stärker zu 
sensibilisieren“, wird die bayerische Fi
nanzverwaltung Praxen, die bislang nicht 
zur Umsatzsteuer veranlagt wurden, jetzt 
zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung 
für das Jahr 2015 auffordern. Praxisinha
ber müssen daher damit rechnen, dass sie 
voraussichtlich ab Mitte dieses Jahres ein 
entsprechendes Anschreiben erhalten. 
Wenn die Praxis keine umsatzsteuerre

Strengere Prüfung

FINANZÄMTER FORDERN UMSATZSTEUERERKLÄRUNG AN

→ München – Die bayerischen Finanz
ämter wollen bei der umsatzsteuerlichen 
Behandlung von (zahn)medizinischen 
Leistungen künftig genauer hinschauen. 
In Zweifelsfällen werde es auch Überprü
fungen geben, schrieb das Bayerische 
Landesamt für Steuern in einer Vorabin
formation an die Bayerische Landeszahn
ärztekammer (BLZK).
 
Mit dieser Ankündigung reagiert die Fi
nanzverwaltung auf kritische Äußerun
gen des Bayerischen Obersten Rech
nungshofes. Die Finanzwächter hatten 
in ihrem Jahresbericht 2016 beanstan
det, dass eine „systematische Überprü
fung der Umsatzsteuerpfl icht von Ärzten 
durch die Finanzämter in zu vielen Fäl

levanten Leistungen erbracht hat, dürfte 
das Ausfüllen der Umsatzsteuererklärung 
unproblematisch sein. In Zweifelsfragen 
könnten allerdings Prüfungen durch die 
Finanzämter folgen. Betroffene Zahnärz
te sollten sich in solchen Fällen an ihren 
Steuerberater wenden.

Heilbehandlungen befreit, 
Laborarbeiten nicht

Nach § 4 Nr. 14 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) sind die meisten zahnärztlichen 
Leistungen von der Umsatzsteuer befreit. 
Diese Auffassung bestätigte der Europäi
sche Gerichtshof in seinem Urteil vom 
14. September 2000 (Az.: C384/98). 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung 

EU nimmt Regulierung Freier Berufe ins Visier

11. EUROPATAG VON BUNDESZAHNÄRZTEKAMMER UND BUNDESVERBAND DER FREIEN BERUFE E. V. 
DISKUTIERTE DIE RISIKEN FÜR DIE FREIEN (HEIL-)BERUFE AUF EUROPÄISCHER EBENE 
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diesem Zweck will sie im Zuge der Bin
nenmarkstrategie in den kommenden 
Monaten 22 Initiativen auf den Weg brin
gen, um das Wirtschaftswachstum in der 
EU zu stimulieren. Zu den angekündigten 
Maßnahmen gehören neben dem Abbau 
berufsrechtlicher Regulierung unter an
derem auch eine verstärkte Normierung 
von Dienstleistungen oder ein verbesser
tes Vergaberecht.

Bei einem regulierten Beruf wird 
durch Rechts und Verwaltungsvorschrif
ten festgelegt, dass die Berufsausübung 
nur erfolgen darf, wenn der Nachweis 
über eine bestimmte Qualifikation er
bracht wurde.
 
Pressekontakt:
Dipl.Des. Jette Krämer, 
Telefon: +49 30 40005150, 
EMail: presse@bzaek.de

ist demnach, dass die  jeweilige Leistung 
der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung 
und – soweit möglich – der Heilung von 
Krankheiten dient. Dagegen fallen Kos
ten für die Herstellung und Reparatur 
von Zahnprothesen und kieferorthopädi
schen Apparaten unter die Umsatzsteu
er – auch wenn diese Arbeiten in einer 
Zahnarztpraxis durchgeführt wurden. In 
einigen Fällen könnte jedoch weiterhin 
die sogenannte „Kleinunternehmerrege
lung“ nach § 19 UStG greifen.

Kontakt:

Isolde M. Th. Kohl, 

Leiterin Geschäftsbereich

Kommunikation der Bayerischen

Landeszahnärztekammer

Telefon: 089 72480-211

Telefax: 089 72480-444

E-Mail: presse@blzk.de

Internet: www.blzk.de

Aktualisierung ist Pfl icht

BuSDienstTeilnehmer müssen auf dem neuesten Stand sein

→ München – Grundsätzlich ist jede 
Zahnarztpraxis, die Mitarbeiter beschäf
tigt, gesetzlich verpflichtet, sich in be
triebsärztlichen und sicherheitstechni
schen Fragen beraten zu lassen. Für eine 
praxisgerechte Umsetzung dieser Anfor
derung hat die Bayerische Landeszahn
ärztekammer (BLZK) ein alternatives 
 Präventionskonzept, den sogenannten 
BuSDienst, entwickelt. Die bedarfsorien
tierte und sicherheitstechnische Betreu
ung kann von Zahnarztpraxen anstelle 
einer externen Betreuung in Anspruch 
genommen werden.

Für die Teilnahme am BuSDienst 
der BLZK ist der Besuch einer Erstschu
lung durch den Praxisinhaber notwendig. 
Um dauerhaft am BuSDienst teilneh
men zu können und damit die gesetzli
che Verpfl ichtung der betriebsärztlichen 
und  sicherheitstechnischen Beratung zu 
erfüllen, besteht nach erfolgreicher Erst
schulung eine Aktualisierungspfl icht der 
Kenntnisse im Arbeitsschutz.

Fünfjähriger Turnus

Das bedeutet, dass alle Teilnehmer am 
BuSDienst, die bis 30. Juni 2010 eine 
Erstschulung besucht haben, erstmalig 
bis spätestens 30. Juni 2015 ihre Kennt
nisse hätten aktualisieren müssen. Für 
Teilnehmer, die nach dem 30. Juni 2010 
eine Erstschulung besucht haben, muss 
die erstmalige Aktualisierung entspre
chend innerhalb von fünf Jahren nach 
der Erstschulung erfolgen.

Nach der ersten Aktualisierung gilt 
für  alle Teilnehmer ein fünfjähriger Aktua
lisierungsturnus. Alle Praxen, deren Erst
schulung bereits mehr als fünf Jahre zu
rückliegt und die ihre Kenntnisse im 
Bereich Arbeitsschutz bisher noch nicht 
auf den neuesten Stand gebracht haben, 
sind aufgefordert, ihrer Aktualisierungs
pfl icht möglichst bald nachzukommen.

Einfache Wege zur Aktualisierung

Neben Präsenzveranstaltungen, die von 
der eazf, dem Fortbildungsinstitut der 
BLZK, angeboten werden, steht seit 23. 
Februar 2015 eine eigens für die Aktua
lisierung entwickelte OnlineSchulung 
der BLZK zur Verfügung. Sie kann über 
den Link „BuSAktualisierung“ im QM 
Online Bereich der BLZK absolviert wer
den. Die OnlineAktualisierung ist aller
dings nur bei vorhandener Erstschulung 
möglich.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Aktuali
sierung online zu absolvieren:

→  Aktualisierung mit der Möglichkeit 
zur Selbstkontrolle (Zertifi kat)

→  Aktualisierung mit Erfolgskontrolle 
(Zertifi kat mit sechs Fortbildungs-
punkten)

Auf diesem Wege kann der Sicherheits
verantwortliche der Zahnarztpraxis die 
Aktualisierung persönlich und kostenfrei 
– bei freier Zeiteinteilung – absolvieren.

Dr. Michael Rottner, 

Mitglied des Vorstands

Referent Praxisführung der BLZK

Kontakt:

Referat Praxisführung der BLZK 

Telefon: 089 72480-194/-174

Fax: 089 72480-165

E-Mail: praxisfuehrung@blzk.de (Q
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leitern von Krankenversicherungen gezo
gen. Angenommen ein Abteilungsleiter 
bei BMW verdient 144.638 Euro brutto, 
dann erhält er zusätzlich zu den Pflicht
leistungen wie bezahlter Urlaub, Lohn
fortzahlung, Arbeitslosenversi cherung, 
Arbeitsplatzsicherheit bei Schwanger
schaft usw., noch freiwillige Leistungen 
des Arbeitgebers wie 13. Monatsgehalt, 
Urlaubsgeld, Tantieme, Dienstwagen mit 
kostenfreiem Sprit, Zusatzrente, Essens
geld und vieles mehr. 

Lassen Sie uns doch einmal zusammen 
unser Durchschnittseinkommen auf ein 
Angestelltensalär herunterbrechen.

Von den 144.638 Euro können wir 
gleich mal fünf Praxisausfalltage abzie
hen, wegen Krankheit, SBahn Streik, 
Wetterchaos usw., also ca. 3500 Euro.

Sie dadurch kompromittiert haben sollte“ 
„ Was denn, 150 Mark?“ brüllt ihr Didi 
lauthals entgegen. 

Hin und wieder ertappe ich mich dabei, 
wie ich noch heute in Deutsche Mark um
rechne, vor allen Dingen wenn es um das 
Zahnärzteeinkommen geht. 2014 betrug 
das Durchschnittseinkommen eines nie
dergelassenen Zahnarztes 144.638 Eu
ro. Damals sagte mir der Geschäftsführer 
eines bekannten Dentaldepots, dass er 
für 140.000 Euro Jahreseinkommen 
nicht einmal in der Früh aufstehen wür
de! Interessante Einstellung meines Ge
schäftspartners, da war mir der Neid aus 
DMark Zeiten lieber.

144.638 Euro, klingt ja nicht wenig, 
oder? Zumal in Gehaltsdiskussionen bei 
Zahnärzten immer die Relation zu Loko
motivführern (haben ja auch Verant
wortung) und allein erziehenden Kran
kenschwestern (tun nur Gutes) gesucht 
wird. Komischerweise wird nie der Ver
gleich zu AOKVorständen oder Bereichs

Es ist wieder 11 Uhr 45, Freitag, am 
Münchner Marienplatz, als ich mich im 
Büro sitzend, an einen Sketch von Dieter 
Hallervorden und Rotraud Schindler aus 
den 70’Jahren erinnere, als Didi im Ca
féhaus sitzend von einer Dame am Nach
bartisch nett angelächelt wird und er dar
aufhin, schüchtern wie er nun einmal ist, 
sich vorsichtig besagter Dame nähert 
und fragt, ob er sich zu ihr an den Tisch 
gesellen dürfe? „ Ins Hotel?“ brüllt ihn 
die Dame an. „ Nein, nein – entschuldi
gen Sie – ich habe nur gefragt, ob ich 
mich zu Ihnen setzen dürfe, da Sie mich 
ja freundlich angelächelt hatten“. „Ins 
Hotel?“ schreit die Dame wieder zurück. 
Völlig verdutzt und konsterniert begibt 
sich Didi, unter den vorwurfsvollen Bli
cken der übrigen Gäste zurück auf sei
nen Platz.

Einige Augenblicke später kommt die 
Dame auf Didi’s Tisch zu und stellt sich 
vor:“ Ich bin Psychologin und führe eine 
Studie über Reaktionen auf überraschen
des Verhalten durch. Tut mir leid, falls ich 

SO UND NICHT ANDERS – DIE ETWAS ANDERE KOLUMNE

Was denn, 14 Euro 97?

Kapitalgesellschaften versus Patienten? 
11. Europatag der Bundeszahnärztekammer

 
Am 01. Juni 2016 fand der 11. Europa
tag der BZÄK in Berlin statt, in Koopera
tion mit dem Bundesverband der Freien 
Berufe (BFB).

Für ein stärkeres Wirtschaftswachs
tum will die Europäische Kommission 
berufsrechtliche Vorgaben aufweichen. 
BZÄK und BFB stießen eine Diskussion 
über die Tragweite der europäischen 
 Entwicklungen für alle Freien Berufe in 

Deutschland an. 120 Gäste sowie nam
hafte Referenten und Impulsgeber aus 
Bundestag, Europaparlament, Bundes
ministerien, Europäischer Kommission 
und Wissenschaft erwogen die Chancen 
und Risiken. Der Markt der Freien Berufe 
in Deutschland sei für Kapitalgesell
schaften ein anziehender Markt, eine 
Öffnung könnte vielen (ausländischen) 
kommerziellen Anbietern dienen, keines
falls jedoch Patienten und Verbrauchern. 
BZÄKPräsident Dr. Peter Engel warnte 
davor, sichere Strukturen zugunsten einBi
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Sie selbst? Na, dann haben Sie wenigs
tens kurze Wege.

Genau an diese Summe sollten sie 
immer dann denken, wenn ein BMW 
oder Siemensangestellter behauptet, 
seine Betriebskrankenkasse hätte ge
sagt, dass Kompositfüllungen sehr wohl 
bezahlt werden und eine Zuzahlung des 
Patienten nicht nötig sei.

Im Übrigen haben die Lokomotivfüh
rer für genau diesen NettoStundenlohn 
ganz Deutschland ins Chaos versenkt. 
Nur so als Hinweis, falls Ihre SBahn mal 
wieder wegen Wassertropfen auf dem 
Fahrgleis ausfällt.

Wenn Sie in Zukunft im Café eine Dame 
ansprechen und sie brüllt Ihnen „Was 
denn, 14,97 Euro?“ entgegen, dann ent
gegnen Sie ihr einfach lautstark :„ auch 
Zahnärztin, oder was?“ Oder wie der Ge
schäftsführer des Dentaldepots sagen 
würde:“ …für 14,97 Euro dreht sich bei 
mir zu Hause nicht einmal der Hund um!“

Mein Ratschlag für Sie: von den 
14,97 Euro sollten Sie einen Teil für Sex, 
Drugs, Rock´n Roll ausgeben und den 
Rest einfach verprassen.

So und nicht anders,

Euer Paulus

Ein schönes Bonbon im Wert von 10.000 
Euro pro Jahr, welches kein Angestellter 
zu würdigen weiß. Somit verbleiben von 
den wohl klingenden 96.313 nur noch 
39.813 Euro übrig.

Bin ich zu hart zu Ihnen? Das war noch 
nicht alles!

Diese 39.813 Euro teilen wir fein 
durch 14, weil genauso viele Monatsge
hälter unser BMWAngestellter erhält, 
und nochmal durch vier, um unseren Wo
chenlohn zu erhalten: 710,95 Euro. 

Im statistischen Jahrbuch 2014 der 
KZVB ist eine Wochenarbeitszeit von 
47,5 Stunden für niedergelassene Zahn
ärzte durchschnittlich.

Macht im Ergebnis einen Stunden
lohn von: 14,97 Euro.

Mit diesem Stundenlohn können Sie sich 
abgesichert fühlen, wie ein leitender An
gestellter, nur mit voller persönlicher Haf
tung, Forderungsausfällen, Streit mit 
Krankenversicherungen, Instandhaltung 
von Gerätschaften, Befriedung des Ar
beitsklimas usw.

Sollte Ihnen jetzt beim Nachrechnen 
der Bleistift abbrechen, schicken Sie ein
fach ein Anforderungsformular an Ihre 
Materialverwaltung. Ach, das sind auch 

Diese 141.138 Euro versteuern wir mit 
31,76% Einkommenssteuer (verheiratet/
verpartnert). Damit stehen Ihnen nun
mehr 96.313 Euro pro zur Verfügung. 

Die Lohnfortzahlung im Krankheits
falle können wir durch eine rein krank
heitsbedingte Praxisausfallversicherung 
darstellen, die allerdings erst ab dem 10. 
Kalendertag zahlt. Kostet Sie als Selb
ständigen ca. 12.000 Euro im Jahr. Blei
ben übrig: 84.313 Euro.

Was unterscheidet uns Selbstständi
ge von den Angestellten zu Berufsbe
ginn? Freude, Enthusiasmus, Einsatzbe
reitschaft? Nein, es sind ca. 400.000 (!) 
Euro Schulden, die wir zu Berufsbeginn 
eingehen müssen, um die Neugründung 
oder Praxisübernahme zu finanzieren.  
Um diese Summe in zwanzig Jahren ab
zustottern, können wir wiederum 20.000 
Euro in Abzug bringen: 64.313 Euro.

Nun ziehen wir noch einmal ca. 
14.500 Euro für die Ärzteversorgung ab, 
um später noch kraftvoll zubeißen zu 
können, macht: 49.813 Euro.

Als letztes rechnen wir noch die Ar
beitgeberanteile der Sozialversicherung 
ein, die jedem Arbeitnehmer bis zur je
weiligen Bemessungsgrenze zur Verfü
gung stehen, nur Ihnen als Selbstständi
gen nicht!

maliger Beschäftigungseffekte zur Dispo
sition zu stellen. Dies sei der beste Pati
entenschutz. Mehr Infos unter:
→  https://www.bzaek.de/

wirueberuns/europa.html 

Neue S2k-Leitlinie „Therapie des dentalen 
Traumas bleibender Zähne“

 
Eine neue Leitlinie zur Therapie des den
talen Traumas bleibender Zähne wurde 
unter Federführung der Deutschen Ge
sellschaft für Zahn, Mund und Kiefer
heilkunde (DGZMK) und der Deutschen 
Gesellschaft für Mund, Kiefer und Ge
sichtschirurgie (DGMKG) von zahlreichen 
Fachgesellschaften im Rahmen eines 
Konsensusprozesses entwickelt. Die Leit
linie betrifft alle Patienten mit unfallbe

dingten Verletzungen an bleibenden Zäh
nen und bietet Hilfestellung bei der 
Erst und Weiterversorgung dentaler 
Traumata. Leitlinie und Methodenreport 
sind im Portal der AWMF verfügbar:
→  www.awmf.org/leitlinien/detail/

ll/083004.html.
→  Eine Kurzversion ist in den 

Zahnärztlichen Mitteilungen (zm 11, 
01.06.2016) veröffentlicht.

Special Olympics Hannover 2016

 
Aktuell laufen die Special Olympics Han
nover 2016, vom 06. bis 10. Juni 2016, 
die Nationalen Spiele für Menschen mit 
geistiger Behinderung. Sie wurden am 
06. Juni gemeinsam mit Schirmherrin 
Daniela Schadt, Botschafter Per Mertes

acker und rund 10.000 Gästen feierlich 
eröffnet. Special Olympics ist die welt
weit größte Sportbewegung für Men
schen mit geistiger Behinderung. 4.800 
Sportler werden in Hannover teilneh
men, 18 Sportarten angeboten. Neben 
den Wettbewerben umfassen sie auch 
das Gesundheitsprogramm Healthy Ath
letes mit seinem zahnmedizinischen 
Ableger Special Smiles. Ehrenamtliche 
Helfer aus dem ganzen Bundesgebiet, 
aktuell ganz besonders aus Niedersach
sen, kontrollieren die Mundgesundheit 
der Athleten und geben Anleitungen zur 
Mundhygiene. Die BZÄK unterstützt seit 
Juni 2010 als Schirmherrin das Pro
gramm Special Smiles.
 
bzaek
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nicht ohne Ruhepause beschäftigt 
werden. 

(3)  Der Aufenthalt während der Ruhe
pausen in Arbeitsräumen darf den 
Jugendlichen nur gestattet werden, 
wenn die Arbeit in diesen Räumen 
während dieser Zeit eingestellt ist 
und auch sonst die notwendige Er
holung nicht beeinträchtigt wird. 

(4)  Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau 
unter Tage. 

§ 15 Fünf-Tage-Woche 

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in 
der Woche beschäftigt werden. Die bei
den wöchentlichen Ruhetage sollen nach 
Möglichkeit aufeinander folgen. 

§ 16 Samstagsruhe 

§ 17 Sonntagsruhe 

(1)  An Samstagen und Sonntagen dür
fen Jugendliche nicht beschäftigt 
werden. 

(2)  Zulässig ist die Beschäftigung Ju
gendlicher an Samstagen und Sonn
tagen nur 

  1. in Krankenanstalten sowie in Al
ten-, Pflege- und Kinderheimen, 

  2. in offenen Verkaufsstellen, in Be
trieben mit offenen Verkaufsstel
len, in Bäckereien und Konditor
eien, im Friseurhandwerk und im 
Marktverkehr, 

  3. im Verkehrswesen, 
  4. in der Landwirtschaft und Tier

haltung, 
  5. im Familienhaushalt,
  6.  im Gaststätten und Schaustel

lergewerbe, 
  7. bei Musikaufführungen, Theater

vorstellungen und anderen Auffüh
rungen, bei Aufnahmen im Rund
funk (Hörfunk und Fernsehen), auf 
Ton und Bildträger sowie bei Film 
und Fotoaufnahmen, 

  8. bei außerbetrieblichen Ausbil
dungsmaßnahmen, 

  9. beim Sport, 
  10. im ärztlichen Notdienst, 

darf den Jugendlichen nicht be
schäftigen

  1. vor einem vor 9 Uhr beginnen
den Unterricht; dies gilt auch für 
Personen, die über 18 Jahre alt 
und noch berufsschulpflichtig sind, 

  2. an einem Berufsschultag mit 
mehr als fünf Unterrichtsstunden 
von mindestens je 45 Minuten, ein
mal in der Woche, 

  3. in Berufsschulwochen mit einem 
planmäßigen Blockunterricht von 
mindestens 25 Stunden an min
destens fünf Tagen; zusätzliche 
betriebliche Ausbildungsveranstal
tungen bis zu zwei Stunden wö
chentlich sind zulässig. 

(2)  Auf die Arbeitszeit werden ange
rechnet 

  1. Berufsschultage nach Absatz 1 
Nr. 2 mit acht Stunden, 

  2. Berufsschulwochen nach Absatz 
1 Nr. 3 mit 40 Stunden, 

  3. im übrigen die Unterrichtszeit 
einschließlich der Pausen. 

(3)  Ein Entgeltausfall darf durch den 
Besuch der Berufsschule nicht ein
treten. 

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume 

(1)  Jugendlichen müssen im voraus 
feststehende Ruhepausen von an
gemessener Dauer gewährt wer
den. Die Ruhepausen müssen min
destens betragen 

  1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit 
von mehr als viereinhalb bis zu 
sechs Stunden, 

  2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit 
von mehr als sechs Stunden. 

  Als Ruhepause gilt nur eine Arbeits
unterbrechung von mindestens 15 
Minuten. 

(2)  Die Ruhepausen müssen in ange
messener zeitlicher Lage gewährt 
werden, frühestens eine Stunde 
nach Beginn und spätestens eine 
Stunde vor Ende der Arbeitszeit. 
Länger als viereinhalb Stunden 
hintereinander dürfen Jugendliche 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das neue Ausbildungsjahr beginnt in Kür
ze und die Ausbildungsverträge sind zu 
unterzeichnen. Bitte beachten Sie bei 
Auszubildenden, die noch nicht volljährig 
sind, die Vorgaben durch das JArbSchG. 

Hier nun die wichtigsten Paragraphen:

Wichtige Auszüge aus  
dem Jugendarbeitsschutzgesetz

§ 8 Dauer der Arbeitszeit 

(1)  Jugendliche dürfen nicht mehr als 
acht Stunden täglich und nicht 
mehr als 40 Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. 

(2)  Wenn in Verbindung mit Feiertagen 
an Werktagen nicht gearbeitet 
wird, damit die Beschäftigten eine 
längere zusammenhängende Frei
zeit haben, so darf die ausfallen
de Arbeitszeit auf die Werktage von 
fünf zusammenhängenden, die 
Ausfalltage einschließenden Wo
chen nur dergestalt verteilt wer
den, daß die Wochenarbeitszeit im 
Durchschnitt dieser fünf Wochen 
40 Stunden nicht überschreitet. 
Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei 
achteinhalb Stunden nicht über
schreiten. 

(2a)  Wenn an einzelnen Werktagen die 
Arbeitszeit auf weniger als acht 
Stunden verkürzt ist, können Ju
gendliche an den übrigen Werkta
gen derselben Woche achteinhalb 
Stunden beschäftigt werden. 

(3)  In der Landwirtschaft dürfen Ju
gendliche über 16 Jahre während 
der Erntezeit nicht mehr als neun 
Stunden täglich und nicht mehr als 
85 Stunden in der Doppelwoche 
beschäftigt werden. 

§ 9 Berufsschule 

(1)  Der Arbeitgeber hat den Jugend
lichen für die Teilnahme am Be
rufsschulunterricht freizustellen. Er 

JUGENDARBEITSSCHUTZ | EIN LEITFADEN
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wird, ist für jeden Berufsschultag, 
an dem die Berufsschule während 
des Urlaubs besucht wird, ein wei
terer Urlaubstag zu gewähren. 

(4)  Im übrigen gelten für den Urlaub 
der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 
bis 12 und § 13 Abs. 3 des Bundes
urlaubsgesetzes. Der Auftraggeber 
oder Zwischenmeister hat jedoch 
abweichend von § 12 Nr. 1 des 
Bundesurlaubsgesetzes den ju
gendlichen Heimarbeitern für je
des Kalenderjahr einen bezahlten 
Erholungsurlaub entsprechend Ab
satz 2 zu gewähren; das Urlaubs
entgelt der jugendlichen Heimar
beiter beträgt bei einem Urlaub von 
30 Werktagen 11,6 vom Hundert, 
bei einem Urlaub von 27 Werkta
gen 10,3 vom Hundert und bei ei
nem Urlaub von 25 Werktagen 9,5 
vom Hundert. 

  Der Arbeitgeber hat Jugendlichen 
für jedes Kalenderjahr einen be
zahlten Erholungsurlaub zu gewäh
ren. 

§ 32 Erstuntersuchung 

 (1)  Ein Jugendlicher, der in das Berufs
leben eintritt, darf nur beschäftigt 
werden, wenn 

  1. er innerhalb der letzten vierzehn 
Monate von einem Arzt untersucht 
worden ist (Erstuntersuchung) und 

  2. dem Arbeitgeber eine von die
sem Arzt ausgestellte Bescheini
gung vorliegt. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für eine nur ge
ringfügige oder eine nicht länger 
als zwei Monate dauernde Be
schäftigung mit leichten Arbeiten, 
von denen keine gesundheitlichen 
Nachteile für den Jugendlichen zu 
befürchten sind. 

§ 33 Erste Nachuntersuchung 

(1)  Ein Jahr nach Aufnahme der ersten 
Beschäftigung hat sich der Arbeit
geber die Bescheinigung eines Arz
tes darüber vorlegen zu lassen, 

  11. in Reparaturwerkstätten für 
Kraftfahrzeuge. 

  Mindestens zwei Samstage/Sonn
tage im Monat sollen beschäfti
gungsfrei bleiben. 

(3)  Werden Jugendliche am Samstag/
Sonntag beschäftigt, ist ihnen die 
FünfTageWoche (§ 15) durch Frei
stellung an einem anderen berufs
schulfreien Arbeitstag derselben 
Woche sicherzustellen. In Betrie
ben mit einem Betriebsruhetag in 
der Woche kann die Freistellung 
auch an diesem Tag erfolgen, 
wenn die Jugendlichen an diesem 
Tag keinen Berufsschulunterricht 
haben. 

(4)  Können Jugendliche in den Fällen 
des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag 
nicht acht Stunden beschäftigt 
werden, kann der Unterschied zwi
schen der tatsächlichen und der 
nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen 
Arbeitszeit an dem Tag bis 13 Uhr 
ausgeglichen werden, an dem die 
Jugendlichen nach Absatz 3 Satz 1 
freizustellen sind. 

§ 19 Urlaub 

(1|2)  Der Urlaub beträgt jährlich 
  1. mindestens 30 Werktage, wenn 

der Jugendliche zu Beginn des Ka
lenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt 
ist, 

  2. mindestens 27 Werktage, wenn 
der Jugendliche zu Beginn des Ka
lenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt 
ist, 

  3. mindestens 25 Werktage, wenn 
der Jugendliche zu Beginn des Ka
lenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt 
ist. 

  Jugendliche, die im Bergbau unter 
Tage beschäftigt werden, erhalten 
in jeder Altersgruppe einen zusätz
lichen Urlaub von drei Werktagen. 

(3)  Der Urlaub soll Berufsschülern in 
der Zeit der Berufsschulferien ge
geben werden. Soweit er nicht in 
den Berufsschulferien gegeben 

daß der Jugendliche nachunter
sucht worden ist (erste Nachunter
suchung). Die Nachuntersuchung 
darf nicht länger als drei Monate 
zurückliegen. Der Arbeitgeber soll 
den Jugendlichen neun Monate 
nach Aufnahme der ersten Be
schäftigung nachdrücklich auf den 
Zeitpunkt, bis zu dem der Jugend
liche ihm die ärztliche Bescheini
gung nach Satz 1 vorzulegen hat, 
hinweisen und ihn auffordern, die 
Nachuntersuchung bis dahin durch
führen zu lassen. 

(2)  Legt der Jugendliche die Bescheini
gung nicht nach Ablauf eines Jah
res vor, hat ihn der Arbeitgeber 
 innerhalb eines Monats unter Hin
weis auf das Beschäftigungsverbot 
nach Absatz 3 schriftlich aufzufor
dern, ihm die Bescheinigung vorzu
legen. Je eine Durchschrift des 
Aufforderungsschreibens hat der 
Arbeitgeber dem Personensorge
berechtigten und dem Betriebs 
oder Personalrat zuzusenden. 

(3)  Der Jugendliche darf nach Ablauf 
von 14 Monaten nach Aufnahme 
der ersten Beschäftigung nicht 
weiterbeschäftigt werden, solange 
er die Bescheinigung nicht vorge
legt hat.

Dr. Thomas Maurer 

ZBV München Stadt und Land

Referat für Praxisführung

JUGENDARBEITSSCHUTZ | EIN LEITFADEN
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Die zahnärztliche Abrechnung stellt für 
viele unserer Auszubildenden eine gro
ße Herausforderung dar. Besonders in 
der 10ten Jahrgangsstufe, in welcher 
die Abrechnungsgrundlagen der Gebüh
renordnung für Zahnärzte (GOZ) und 
den Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
für zahnärztliche Leistungen (BEMA) un
terrichtet werden. 

Die Inhalte sind sehr komplex und 
verlangen insbesondere von unseren 
„Berufsanfängern“ ein konzentriertes 
Lernen und eine kontinuierliche Wieder
holung der entsprechenden Abrech
nungspositionen.

Damit wir Lehrkräfte unsere Schülerin
nen und Schüler optimal lehren und un
terstützen können, finden regelmäßig 
an unserer Berufsschule sogenannte 
SCHILF Veranstaltungen statt.

SCHILF steht für Schulinterne Lehrer
fortbildung. Unsere Abrechnungslehr
kräfte Frau Goblirsch, Frau Herbst, Frau 
Leibig und Frau Schleich hielten hierfür 
mehrere Abrechnungskurse, die den 
Lehrstoff der 10ten und 11ten Jahr
gangsstufe umfassten. Besucht wurden 
diese Kurse von unseren neuen Kolle
ginnen und Kollegen, Praktikanten, ei

nigen interessierten Lehrkräften und 
unserer neuen stellvertretenden Schul
leitung Frau Ballach. 

Somit kann einerseits gewährleistet 
werden, dass alle Lehrkräfte auf dem 
gleichen Wissensstand sind und zu
gleich die für den Abrechnungsunter
richt geeigneten Lehrmethoden zum 
Einsatz kommen. Denn gerade unsere 
neuen Lehrkräfte, die „frisch“ aus dem 
Referendariat kommen, bereichern mit 
ihrem Wissen über die didaktischen 
Lehrmethoden den Unterricht. Die Ver
knüpfung der idealen Lehrmethoden 

b e r u f s s c h u l e

Sehr geehrte Ausbildungspraxis,
Sehr geehrte Auszubildende,

folgende Informationen 
sind wichtig für die Einschreibung 
im Schuljahr 2016/2017:

1. Das Einzugsgebiet (Schulsprengel) für 
den Besuch unserer Schule umfasst:

→ die Stadt München
→  aus dem Landkreis Ebersberg nur die 

Gemeinden: Baiern, Bruck, Egmating, 
Glonn, Kirchseeon, Moosach, Ober
pframmern, Vaterstetten und Zorne
ding.

Zahnarztpraxen mit Sitz in anderen Ge
meinden müssen ihre Auszubildenden 
in den entsprechenden Berufsschulen 
umliegender Landkreise anmelden.

2. Die ONLINEAnmeldung
Ab sofort erfolgt die Einschreibung ON
LINE über die Internetadresse 
www.zhorleans.musin.de
(Register Schuleinschreibung Seite On
lineAnmeldung).

Nach Ihrer OnlineAnmeldung faxen und 
mailen wir Ihnen das Formular mit den 
Schultageswünschen zu. In dieses For
mular tragen Sie bitte einen Wunsch 

und einen Ersatztermin ein. Erst wenn 
Sie den Schultageswunsch mit Unter
schrift und Praxisstempel an die Schule 
zurückgefaxt haben, ist die Anmeldung 
abgeschlossen. 

Wir bemühen uns, Ihre Einteilungs
wünsche zu erfüllen. Die gewählte Kom
bination können wir jedoch nicht  immer 
gewährleisten, da die Anzahl der Ein
schreibungen nicht genau planbar ist. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir kei
ne Änderungswünsche der Tageskombi
nationen während des Schuljahres zu
lassen können.

Landeshauptstadt München Referat für Bildung und Sport 

Information zur Schuleinschreibung 
für das Schuljahr 2016/2017

  „SCHILF“ an der Berufsschule 
im Bereich Abrechnungswesen
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Online-Anmeldung ab sofort
Anmeldung www.zh-orleans.musin.de

mit dem fundierten Wissen seitens der 
erfahrenen Abrechnungslehrkräfte, 
 erleichtert unseren Schülerinnen und 
Schüler das Begreifen der Abrechnungs
positionen. 

Der Lehrplan sieht hierfür wöchent
lich zwei Schulstunden (90 Minuten) vor 
und nicht selten fehlt die Zeit in der 
Schule, die Inhalte durch Übungen zu 
vertiefen. Umso mehr freuen wir Lehr
kräfte uns über jede Unterstützung, die 
die Azubis in ihrer Ausbildungspraxis  er
fahren.

Viele Auszubildende dürfen mittler
weile ihre Kenntnisse in der ZAPraxis 

unter Beweis stellen und durch die 
 tägliche Anwendung der entsprechen
den Abrechnungspositionen, wird die 
scheinbar schwere Abrechnung lang
sam zu einem durchaus erschwingli
chen Lerninhalt, welcher sich erfreuli
cherweise auch in den positiven Noten 
der entsprechenden Schülerinnen und 
Schüler widerspiegelt.

Christina Leibig 

(Fachbetreuung Abrechnungswesen)

3. Unterlagen, die spätestens am ersten 
Unterrichtstag erforderlich sind:
→  Kopie des letzten Schulzeugnisses

(Mittelschüler/innen, bzw. Hauptschü
ler/innen benötigen eine Abmeldebe
scheinigung der zuletzt besuchten 
Mittel bzw. Hauptschule)

→  Kopie des Berufsausbildungsvertra
ges (genehmigt vom Zahnärztlichen 
Bezirksverband)

  Falls eine Genehmigung zum Zeitpunkt 
der Anmeldung noch nicht vorliegt, 
kann vorläufig eine Bestätigung der 
Ausbildungspraxis vorgelegt werden. 
(Ausbildungsanfang und Ausbildungs
ende unbedingt angeben!)

→  1 Lichtbild
→  Kopiergeld 15 €

Weitere Informationen zur OnlineAn
meldung fi nden Sie auf unserer Home-
page: www.zhorleans.musin.de 

Wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit. Inge Böhm, OStDin, 

Schulleiterin

Städt. Berufsschule 
für Zahnmedizinische Fachangestellte
Orleansstraße 46, 81667 München
Telefon 089 233 48940, 
Telefax 089 233 48948
EMail: bszahnmedizin@muenchen.de

  „SCHILF“ an der Berufsschule 
im Bereich Abrechnungswesen

Zufriedene 
PKV-Kunden

Über solche Zahlen würden sich andere 
Branchen freuen: Nur einer von 10.000 
Privatversicherten hat im Jahr 2015 eine 
Beschwerde bei der neutralen Schlich
tungsstelle der Privaten Kranken und 
Pfl egeversicherung eingereicht. Das be-
legt der aktuelle Tätigkeitsbericht von 
PKVOmbudsmann Heinz Lanfermann 
für das Jahr 2015. Mit 5.770 schriftli
chen Eingaben landeten demnach 2015 
etwa 1,8 Prozent weniger Beschwerden 
als im Vorjahr beim PKVOmbudsmann. 
Damit hat die Zahl der Schlichtungsan
fragen zum vierten Mal in Folge abge
nommen. Umgerechnet auf die insge
samt 43 Millionen Verträge in der Voll, 
Zusatz und Pflegeversicherung ent
spricht das 0,013 Prozent der Kunden, 
die den PKVOmbudsmann um Hilfe ba
ten. Und dabei ist noch nicht einmal be
rücksichtigt, dass nur knapp siebzig Pro
zent der Beschwerden aus Sicht des 
Ombudsmanns überhaupt formal zuläs
sig waren.

Einige Beschwerden landen statt beim 
PKVOmbudsmann bei der Aufsichts
behörde BaFin. Auch hier sind die 
Beschwerdezahlen von Kunden der Pri
vaten Krankenversicherung im vergan
genen Jahr erneut zurückgegangen. Mit 
1.267 Eingaben gab es gegenüber dem 
Vorjahr fast 300 Fälle weniger. Im Ver
gleich zum Jahr 2010, in dem die Auf
sichtsbehörde noch 2.326 Beschwerden 
aus dem Bereich Krankenversicherung 
verzeichnete, hat sich die Zahl sogar 
fast halbiert.

PKV, 

Verband der privaten 

Krankenversicherung
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Das Fortbildungszentrum des ZBVMünchen im Städtischen  Klinikum MünchenHarlaching ist kein steriler Büro trakt, sondern eine  
lebendige Praxis mit 4 Zahnärzten und 20 Teammitarbeiterinnen. Seminarräume und 8 Behandlungsplätze bieten auf 500 Quadratmetern 
die Grundlage für das, was der ZBVMünchen unter Fortbildung versteht: Echte Praxis kann man nur in einer echten Praxis lernen. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Jessica Lindemaier  
Tel.: 089 72 480 304, Fax: 089 723 88 73  
mail: jlindemaier@zbvmuc.de

 │ Prophylaxe Basiskurs für zahnärztliches Personal

Das Original schon seit 20 Jahren

Prophylaxe, das Zentrum der modernen Zahnmedizin ist eine spannende Herausfor
derung, entsprechend viele Weiterbildungsziele gibt es: PAss, ZMP und DH. Hierfür 
bietet der Prophylaxe Basiskurs einen spannenden, aber auch notwendigen Einstieg: 
Machen Sie dann wirklich weiter, haben Sie nichts verloren – die PAss und die ZMP 
bauen auf dieser Grundlage auf. Dem ZBVMünchen ist es besonders wichtig, dass 
sich die aktuellen Entwicklungen im ProphylaxeBasiskurs wiederspiegeln: Weniger 
Karies, dafür mehr Parodontitis, weniger Kinder, dafür mehr Alte. Und die praktischen 
Übungen kommen natürlich auch nicht zu kurz: „Reden ist gut, machen ist besser“.

Dieser Kurs richtet sich an ZAH bzw. ZFA. Vorkenntnisse in der zahnmedizini
schen Prophylaxe sind nicht erforderlich. Der Kurs ist genau abgestimmt auf die 
Anforderungen weiterer Aufstiegsfortbildungen (PAss, ZMP), bietet jedoch für sich 
alleine eine perfekte Basis für die Organisation und Umsetzung moderner Prophyla
xe in der Praxis. Die erfolgreiche Teilnahme befähigt zur unmittelbaren Teilnahme an 
der Klausur ZMP Baustein I.

 kursinhalte

●  Formalien: Delegation, Sicherheit, Hygiene – Grundlagen der Anatomie, Physio
logie und Pathologie: Zahnhartsubstanz (Kariologie) und Zahnhalteapparat (Pa
rodontologie) – Befundung supragingival: Kariesrisiko, Plaque und Gingivitis 
Indizes, PSI mit klarer Strategie – Instrumentenkunde: Sonden, Scaler und 
Küretten, Unterschiede Ultraschall- und Schallscaler – Zahnoberflächenpolitu
ren, Wirkstofftherapie, Instruktion und Motivation zur Mundhygiene – Grundla
gen der Ernährungsberatung – Fissurenversiegelung – Abrechnung

 praxis

● Häusliche Mundhygiene: Reinigung, Wirkstoffe, Systematik 
● Instrumente: PAR und WHOSonden, Scaler und Küretten
● Instrumentation, Abstützungen, Patientenlagerung
● PSI, dmf/t bzw. DMF/TBestimmung, Plaque und BlutungsIndizes
● Ultraschalleinsatz und Scaling
● Zahnoberflächenpolitur, Zungenreinigung und Fluoridierung
● Instrumentenschleifen

089 72 480 304

Referenten:
 ZMF Martha Holzhauser,  
DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner,  
DH Ulrike Schröpfer, Prof. Dr. Christoph Benz,  
Dr. Cornelius Haffner

Gebühr:
 590 € 
inkl. Skript, Mittagessen, Kaffeepausen,  
Prüfung

Kursort:
Städtisches Klinikum MünchenHarlaching

Anmeldung:
 Mittels Anmeldeformular unter Angabe  
der Kursnummer 

Termine 2016 (09:00 bis 18:00)
KursNr. 1604 16.  18.11.2016 / 
  24.  27.11.2016

Bitte bei Buchung entsprechende Anlagen  
einsenden (siehe Anmeldung)
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 │ PAss – Prophylaxeassistentin für zahnärztliches Personal

Die ProphylaxeAssistentin (PAss) ist eine moderne prophylaxeorientierte Weiterbil
dung mit offiziellem eigenständigem Titel. 

Der Vorteil besteht darin, dass kostengünstig und kompakt eine Titel-Qualifikati
on erworben werden kann, die zu allem befähigt, was in der Prophylaxe relevant ist. 
Die erfolgreiche Teilnahme befähigt zur unmittelbaren Teilnahme an der Klausur 
ZMP Baustein I.

 kursinhalte

●  Anamnese – Anatomie Zahn- und Zahnhalteapparat – Entstehung Biofilm und 
Management – Bakterielle/abakterielle Veränderung Zahnhartsubstanz (Karies, 
Erosion, Abrasion, Attrition) – Entstehung Gingivitis/Parodontitis – Befundung 
supra und subgingival – Systematik und Ergonomie der Prophylaxe – Mundreini
gung (Zähne, Zunge, Schleimhaut, Implantate, ZE) – Instrumentation – Wirkstoff
therapie: Fluorid, CHX, CPP-ACP – Hilfsmittel/Wirkstoffe für häusliche Mundpfle
ge – Zahnaufhellung – PraxisKonzepte für alle Altersgruppen – Psychologie und 
Rhetorik

 praxis

●  Aktualisierung der Anamnese und Abstimmung mit dem Zahnarzt
●  PSI, Kariesrisikobestimmung, Plaque und BlutungsIndizes
●  Befund und Therapiedokumentation
●  Phantomkopfübungen: „PZR“ (Schall, US, Scaling, Politur, Pulverstrahl),
●  Ergonomie, Abstützungen, Instrumentation, Patientenlagerungen
●  Patientenbehandlungen unter Supervision (Karies und Gingivitispatienten)
●   Gezielte Patientengespräche
●  Scaler und Kürettenschleifen
●  Bleaching

!!! Bitte beachten
Voraussetzung für den  
Erwerb eines Zertifikates, ist ein erfolgreicher Abschluss  
des Prophylaxe Basiskurses

(Bildquelle: © Sebastian Duda  Fotolia.com)

Referenten:
 ZMF Martha Holzhauser,  
DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner,  
Dr. Cornelius Haffner

Gebühr:
 959 €  
inkl. Skript, Instrumente, Vollverpflegung  
und Prüfungsgebühr

Kursort:
Städtisches Klinikum MünchenHarlaching

Anmeldung:
 Mittels Anmeldeformular unter Angabe  
der Kursnummer 

Termine 2016 (09:00 bis 18:00)
KursNr. 1605  16. 18.09.2016

 23. 25.09.2016

 02. 04.12.2016

Dieser Kurs findet zu den  
oben genannten Terminen an drei  
Wochenenden statt

Bitte bei Buchung entsprechende Anlagen  
einsenden (siehe Anmeldung)
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Termine 2016 (09:00 bis 18:00)
KursNr. 1611  21.10.2016

Bitte bei Buchung entsprechende Anlagen  
einsenden (siehe Anmeldung)

Termine 2016 (14:00 bis 16:30)
KursNr. 1609  09.11.2016

Bitte bei Buchung entsprechende Anlagen  
einsenden (siehe Anmeldung)

Referenten:
 DH Karin van Hulst, DH Stefanie Lautner

Gebühr:
295 € 
inkl. Skript, Kaffeepausen, Mittagessen

Kursort:
Städtisches Klinikum MünchenHarlaching

Anmeldung:
 Mittels Anmeldeformular unter Angabe  
der Kursnummer 

Termine 2016
KursNr. 1607  07. /08.10.2016 
 (Fr. 13.30  17.30/Sa. 09.00  17.30)

 │ Röntgenkurs – 10 Stunden für zahnärztliches Personal

Wenn Sie als Zahnmedizinische Fach angestellte(r) (ZFA) die RöntgenAbschluss
prüfung in der Berufsschule nicht bestanden haben, können Sie dies innerhalb der 
darauffolgenden 2 Jahre in einem 10stündigen Kurs nachholen. 

Referenten: Prof. Dr. Christoph Benz, Dr. Cornelius Haffner
Gebühr: 130 €, inkl. Skript, Kaffeepausen, Mittagessen
Kursort: Städtisches Klinikum MünchenHarlaching
Anmeldung: Mittels Anmeldeformular unter Angabe der Kursnummer.

 │ Röntgen Aktualisierung für zahnärztliches Personal

ZAH/ZFA, die im Röntgenbetrieb einer Praxis arbeiten, müssen ihre „Kenntnisse im 
 Strahlenschutz“ alle 5 Jahre aktualisieren.

Referenten: Dr. Cornelius Haffner
Gebühr: 35 €, inkl. Zertifikat, Skript
Kursort: Vortragssaal 1.09,  
 Fallstraße 34, 81369 München
Anmeldung: Mittels Anmeldeformular unter Angabe der Kursnummer.

 │ Deep Scaling manuell und maschinell für ZMP’s und PAss

Sie sind erfolgreiche ZMP oder PAss und wollen das subgingivale Biofilm-Manage
ment noch optimieren? 

Dieser 1 1/2 Tages Kurs macht Sie endgültig fit für Ihre tägliche Arbeit mit und 
am Patienten. Perfektionieren Sie den Einsatz von Hand und Schall/ Ultraschallin
strumenten und lernen Sie wie beides effizient kombiniert werden kann. 

 kursinhalte

● Instrumentenkunde 
● Körperschonende korrekte Sitzpositionen
● Arbeitssystematik 
● Sondierungsübungen vorher und nachher um das Ergebnis zu überprüfen
● Scaling mit Spezialküretten (GraceyKüretten) am Phantomkopf
● Sichere Adaption und Angulation der Instrumente um GingivaTrauma 
 zu vermeiden
● Diverse extra/ intraoralen Abstützungsmöglichkeiten mit Hilfsabstützung
● Hebel oder Zugbewegung mit dem richtigem Dreh
● Zahnoberflächen substanzschonend glätten
● FurkationsTherapie
● Anwendung von Schall und Ultraschallgeräten mit gebogenen Ansätzen

20_zahnärztlicher anzeiger_07/16 www.zbvmuc.de 
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Stornierung / Kursabsage

Bei Stornierung durch den Teilnehmer ab 5 Wochen vor Kursbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 20, fällig. Bei Stornierung ab zwei Wochen vor Kursbeginn 
betragen die Stornogebühren 50 % der Kursgebühr. 
Ein Rücktritt oder eine Absage nach Beginn der Veranstaltung kann nicht mehr berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt bei Nichterscheinen ohne vorherige Stornierung. 
Dem Teilnehmer bleibt vorbehalten, im Einzelfall einen geringeren Schaden, dem ZBV München bleibt vorbehalten, im Einzelfall einen höheren Schaden nachzuweisen.
Rücktritte/Stornierungen/Absagen müssen schriftlich vorgenommen werden. Entscheidend dafür ist das Datum des Eingangs beim ZBV München. Die Vertretung gemel
deter Teilnehmer ist selbstverständlich möglich.
Der ZBV München behält sich in Ausnahmefällen die Änderung von Terminen, Referenten und geringfügige Änderungen des Seminarinhalts unter Wahrung des Gesamt
charakters der Veranstaltung und des Vertragszwecks vor. Bei Ausfall des Kurses, durch Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt oder sonstigen nicht vom ZBV München 
zu vertretenden wichtigen Gründen, besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Im Falle zu geringer Teilnehmerzahl behält sich der ZBV München den 
Rücktritt vor. In diesen Fällen werden die Teilnehmer umgehend vom ZBV München informiert und die geleistete Kursgebühr wird erstattet. 
In jedem Falle beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf den Veranstaltungspreis. Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber dem ZBV München sind ausge
schlossen, sofern sie von ihm nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.

 │ Compact-Curriculum Endodontologie 55 Fortbildungspunkte

Der Kurs ist in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Spezialisten und Dozenten der 
Universität München entstanden. Ziel ist die praxisnahe und industrieunabhängige Ver
mittlung aller relevanten Behandlungskonzepte, von Einfach bis HighEnd. Ein besonde
rer Schwerpunkt ist die unmittelbare Umsetzbarkeit in der täglichen Praxis. 

 kursinhalte

●   Der Kurs umfasst umfasst 5 Thementage: Histologie, Mikrobiologie, Zugangska
vität, Endometrie, Lupe/Mikroskop, Antibakterielles, Aufbereitung maschinell 
(System A.E.T, Flexmaster, Reciproc, Mtwo, Hybridkonzept), Füllkonzepte (Gutta 
Master/Thermafil, Königsklassefüllung), Stiftversorgung

 zertifizierungsvorraussetzungen

●  Präsentation und Diskussion ausgewählter Artikel aktueller  
Fachliteratur (wird nach der Anmeldung zugeschickt)

●  Kollegiales Abschlussgespräch

 │ Röntgenkurs – Aktualisierung

Wer die Röntgenfachkunde 2011 er worben hat, müßte sie in diesem Jahr aktualisieren. 
Es sind keine weiteren Unterlagen notwendig.

●   Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Aktualisierung  
nur dann möglich ist, wenn Sie im Besitz einer deutschen Fachkunde  
im Strahlenschutz sind.

●   Bitte legen Sie diese in Kopie der Anmeldung bei.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Dr. Cornelius Haffner  
unter der EMailadresse haffner@teamwerkdeutschland.de zur Verfügung.

Referenten:
Prof. Dr. C. Benz, Dr. C. Haffner, Dr. H. W. Hermann, 
Dr. Christian Diegritz, V. Bürkle 

Gebühr:
 1.700 € 
inkl. Vollverpflegung, zzgl. 150 € Prüfungs gebühr

Kursort:
VDW, Bayerwaldstr. 15, 81737 München

Anmeldung:
 Mittels Anmeldeformular unter Angabe  
der Kursnummer 

Termine 2016 (09:30 bis 17:30) 
Neue Termine folgen in Kürze

Referenten: Prof. Dr. C. Benz
Gebühr: 45 €, inkl. Kammerskript, Prüfung, Zertifikat
Kursort:
Vortragssaal 1.09,  
Fallstraße 34, 81369 München

Anmeldung:
 Mittels Anmeldeformular unter Angabe  
der Kursnummer 

Termine 2016 (17:00 bis 19:30)
KursNr. 1613  09.11.2016

Fortbildungen für  
Zahnärztinnen und Zahnärzte
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Zahnärztlicher Bezirksverband  
München Stadt und Land
Fallstraße 34, 81369 München, Tel.: 089 72480304, mail: jlindemaier@zbvmuc.de

Kursanmeldung

Hiermit melde/n ich/wir mich/uns verbindlich zu nachfolgender Fortbildungsveranstaltung des ZBV München Stadt und Land an.

Sollte die Anmeldung 3 Wochen vor Kursbeginn oder später erfolgen, ist die Zahlung der Kursgebühr per Überweisung fällig. 

Gemäß den Vorschriften (gültig ab 01.02.2014) zum SEPALastschrifteinzugsverfahren erfolgt der Einzug mit Vorankündigung 
(Pre-Notification) als Rechnungsbestandteil mit Angabe unserer Gläubiger-Id und der Mandatsreferenznummer.

KursNr.:
 
Name Kursteilnehmer/in:

Rechnungsadresse :  □ Praxisanschrift □ Privatanschrift
 
Adresse Kursteilnehmer/in:
 
Geburtsdatum/Geburtsort:
 
Name/Adresse der Praxis:
 
Telefon/Telefax/EMail:

Ihre Anmeldung ist nur verbindlich, wenn folgende Anlagen der jeweiligen Kursanmeldung beigelegt werden.

Praxispersonal:
Für Prophylaxe Basiskurs:  Helferinnenbrief in Kopie, Röntgenbescheinigung in Kopie
Für PAss–Prophylaxeassistentin:  Helferinnenbrief in Kopie, Röntgenbescheinigung in Kopie, Zertifikat Prophylaxebasiskurs in Kopie
Für Röntgenkurs (1tägig):  Helferinnenbrief in Kopie, Bescheinigung über 3stündige praktische Unterweisung durch Praxisinhaber
Für AktualisierungRöntgen:  Röntgenbescheinigung in Kopie
Für Scaling Kurs: ZMP oder PAss Urkunde

Zahnärzte: 
Aktualisierung Röntgen:  Erwerb der deutschen Fachkunde im Strahlenschutz

Zahlung der Kursgebühr

□  Überweisung: Ich werde die fälligen Kursgebühren nach Rechnungserhalt gemäß den Vereinbarungen der Rechnungsstellung rechtzeitig 
vor Kursbeginn per Überweisung bezahlen.

□  Erteilung eines SEPALastschriftmandats: Ich ermächtige den ZBV München, Kursgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift einzu
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV München auf mein Konto gezogenen Las tschriften einzulösen. Die Abbu
chung erfolgt gemäß den Vereinbarungen in der Rechnungstellung.

  Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

   □ Praxiskonto □ Privatkonto

Kontoinhaber  Kreditinstitut
 
IBAN  BIC

Datum/Unterschrift/Stempel  Unterschrift des Kontoinhaber/in
   bzw. Bevollmächtigte/r für SEPALastschriftmandat

GläubigerID: DE87ZZZ00000534910 Mandatsreferenz: Erhalt mit Rechnung

a n m e l d u n g  p e r  p o s t
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Die Montagsfortbildung des Zahnärzt
lichen Bezirksverbandes München ist 
 eine Fortbildungsreihe mit langer Tra 
di tion. In einem Jahr fi nden an fünfzehn 
Mon tagen außerhalb der Schulferien 
Referate hochkarätiger Wissenschaftler 
statt, die sich mit ver schiedenen The
men der Zahnmedizin beschäftigen. 

Vier Themengruppen werden dabei 
unter schieden: 
→  Parodontologie
→   Kieferorthopädie
→  zahnärztl. Chirurgie/Kiefer chirurgie 
→  restaurative Zahnmedizin

Der Bereich Kiefer orthopädie wird mit 3 
bis 4 Terminen von Frau Prof. Dr. Rudzki 
Janson, emeritierte Direktorin der Poli
klinik für Kieferortho pädie in München, 
organisiert. 

Die Montagsfortbil dungen fi nden im 
großen Hörsaal des Gebäudes der Kas
senzahnärztlichen Vereinigung Bayerns 
(KZVB), Fallstraße 34 statt. Beginn der 
Veranstaltungen ist 20 Uhr c.t., das En
de einschließlich einer Diskussion liegt 
etwa um 21:30 Uhr. Der Besuch einer 
Veranstaltung erfolgt offen ohne Anmel
dung. PKWParkplätze sind vor dem 
Haus in ausreichender Zahl vorhanden, 
ebenso ist die SBahnStation „Mitters
endling“ (S7, S20) leicht zu Fuß erreich
bar. Am  Ende eines Referats erhält jeder 
Teilnehmer ein Zertifi kat mit der Auswei-
sung von zwei Fortbildungspunkten.

Dr. Cornelius Haffner, 

Prof. Dr. Christoph Benz

Montagsfortbildung

→  Veranstaltungsort: Zahnärztehaus München, großer Vortragssaal, Fallstraße 34, 81369 München
→  Diese Veranstaltungen sind für Mitglieder des ZBV München Stadt und Land kostenlos. 
→  Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
→   Gemäß den Leitsätzen der BZÄK, DGZMK und KZBV zur zahnärztlichen Fortbildung 

wird diese Veranstaltung mit 2 Fortbildungspunkten bewertet. 

Prof. Dr. Christoph Benz, Fortbildungsreferent des ZBV München Stadt und Land, Fallstr. 34, 81369 München

27. Juni 2016 Arbeitskreis für Kieferorthopädie

Thema:  Retention, warum und welche Probleme
Referent: O. Univ.Prof. Dr. HansPeter Bantleon,
 Universitätszahnklinik Wien, Abteilung Kieferorthopädie

Edward H. Angle schrieb in seiner zweiten deutschen Ausgabe (1913) „Die Ok
klusionanomalien der Zähne“, dass die Retention in vieler Hinsicht das wichtigs
te Problem der orthodontischen Behandlung darstellt. Nach Behrents üben an
haltende Veränderungen des Gesichtsschädels bis über das 30. Lebensjahr 
hinaus einen bedeutenden Einfl uss auf die Stabilität aus. Eine sorgfältige Pla-
nung und ein optimales Behandlungsergebnis sollte das Rezidivausmaß vermin
dern.

Schon 1919 empfahl Hawley Retentionsplatten. Festsitzende 33 Retainer 
wurden in den 80er Jahren durch Zachrisson populär. Southard et al. (1989) 
maßen als Erste die interdentalen Kräfte und defi nierten diese als anteriore 
Komponente der Okklusalkräfte. Die Studie von Jonke et al. (2011) zeigte unter
schiedliche interdentale Kräfte bei Öffnungs und Schließbewegungen im Eck
zahnbereich auf. Dies spricht für eine Langzeitstabilisierung mit fi xen Retainern. 
Welche Korrektur und Retentionsmaßnahmen heute empfohlen werden wird an 
Hand von Fallbeispielen dargestellt.

17. Oktober 2016 Arbeitskreis für Kieferorthopädie

Thema:  n.n.
Referent: n.n.

12. Dezember 2016 Arbeitskreis für Kieferorthopädie

Thema:  Neuroplastizität und Verhalten – 
 Bedeutung für den kieferorthopädischen 
 Behandlungserfolg
Referent: Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski, 
 Charité  Campus Benjamin Franklin
 at Freie Universität Berlin Center for Dental and 
 Craniofacial Sciences Dept. of Craniofacial 
 Developmental Biology

z b v  m ü n c h e n  s t a d t  u n d  l a n d
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Beratung und Termine

 │ Termine zur Abschlussprüfung für ZFA Juni/Juli 2016

→  16. Juni - 04. Juli 2016 

Abschlussprüfung – Praktischer Teil 
Der genaue Termin und die Uhrzeit werden am 
Tag der schriftlichen Prüfung ausgehängt.

→  13. Juli - 14. Juli 2016 

Abschlussprüfung – Mündlicher Teil

→  14. Juli 2016 (Donnerstag)  
(ab 8:30 Uhr in der Berufsschule) 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

  Genauer Zeitplan, gestaffelt nach Prüfungsnummer,  
ist dem „Terminzettel” zu entnehmen

→  14. Juli 2016 (Donnerstag)  
Abschlussfeier um 14:30 Uhr im  
Zahnärztehaus, Fallstr. 34, 81369 München

–  Ausgabe der Urkunden, der Prüfungszeugnisse, der Rönt
gen und der Prüfungsbescheinigungen der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer

– Ausgabe der Abschluss bzw. Entlasszeugnisse der Schule

Bei bestandener Prüfung enden die Ausbildungsverträge mit 
dem 14.07.2016, bei nicht bestandener Prüfung gemäß Ver
tragsende!

 │ Geschäftsstelle ZBV München Stadt und Land

Zu folgenden Bürozeiten erreichen Sie uns telefonisch:

Montag bis Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr
 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag  09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

→  Jessica Lindemaier
 Tel.: 72480304, EMail: jlindemaier@zbvmuc.de
– Fragen zur Mitgliederbewegung
– Fortbildungskurse ZÄ/ZA und ZAH/ZFA
– Berufsbegleitende Beratung
– Terminvereinbarung
– Berufsrecht/sonstige Fragen 

→  Oliver Cosboth
 Tel.: 72480308, EMail: ocosboth@zbvmuc.de
– Helferinnenausbildung und Prüfung
– Zahnärztlicher Anzeiger
– Montagsfortbildung 

→ Kerstin Birkmann
 Tel.: 72480311, EMail: kbirkmann@zbvmuc.de
– Buchhaltung 
 Montag bis Donnerstag 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Wichtigste Informationen unter www.zbvmuc.de

 │ Mitgliedsbeiträge

Am 01.07.2016 ist der Mitgliedsbeitrag für  
das III. Quartal 2016 fällig.
Quartalsbeiträge für den ZBV München
Gruppe 1A 2A 2B 3A 3B 3C 3D 5
ZBV/€ 82, 46, 18, 82, 82, 23, 23, 50 v. H. der
         Beitragshöhe
         nach der
         zutreffenden
         Beitragsgruppe

Alle Mitglieder, die dem ZBV München eine Einzugsermächti
gung erteilt haben, müssen nichts veranlassen. 
Die restlichen Mitglieder bitten wir um Überweisung.
Deutsche Apotheker und Ärztebank e.G., München
IBAN: DE95300606010001074857, BIC: DAAEDEDD

 │ Änderung von Bankverbindungen, Anschriften, Tätigkeiten

Bitte denken Sie daran, den ZBV München rechtzeitig bei Än
derung Ihrer Bankverbindung zu informieren, wenn Sie dem 
ZBV München eine Ermächtigung zum Einzug der Beiträge 
erteilt haben. Meistens erheben die Banken bei einer Rückbe
lastung des Beitragseinzuges eine Rücklastschriftprovision 
von derzeit € 3,00, die wir an Sie weitergeben müssen, wenn 
Sie die Meldung versäumt haben. Änderungen wie z.B. Privat 
u. Praxisanschrift, Telefon, Promotion, Beginn und Ende einer 
Tätigkeit, Niederlassung, Praxisaufgabe etc. bitten wir dem 
ZBV München Stadt und Land unbedingt schnellstmöglich zu 
melden.
Am einfachsten per FAX unter 089 723 88 73

Laut Zahnheilkundegesetz, Berufsordnung und Delegations
rahmen der Bundeszahnärztekammer ist eine selbst ständi ge, 
freiberufl iche Tätigkeit zahnärztlichen Personals am Patienten 
nicht möglich. Die Arbeit am Patienten hat immer unter Auf
sicht und Verantwortung des Praxisinhabers, also des appro
bierten Zahnmediziners zu erfolgen.
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Berufsbegleitende Beratung 
des ZBV München

→ Im Rahmen der berufsgeleitenden 
 Beratung des ZBV München unterstüt
zen wir unsere Mitglieder in Fragen der 
Praxisabgabe, der Praxisübernahme 
und der Neugründung. Ebenso beant
worten wir vertragliche und juristische 
Fragen zum Angestelltenverhältnis. 

Dieser Service ist für die Mitglieder des ZBV kostenlos. Die 
Beratung findet im Zahnärztehaus München statt.

Kontakt: Dr. Michael Gleau, Telefon: 089 72480 308
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„Ein Beruf mit Grinse-Garantie“

ZFA-MANGEL: KZVB BEREITET KAMPAGNE VOR

Der Mangel an zahnmedizinischem Fachpersonal nimmt be
denkliche Formen an. Vor allem in München haben immer 
mehr Praxen Probleme, Azubis zu fi nden und freie Stellen zu 
besetzen. Dem will die KZVB nicht länger tatenlos zusehen.

„Wenn diese Entwicklung anhält, sehe ich dadurch mittel
fristig den Sicherstellungsauftrag gefährdet. Es nützt nichts, 
wenn wir gerade in München immer mehr Zahnärzte haben, 
aber niemand mehr zahnmedizinischer Fachangestellter (ZFA) 
werden will“, betont KZVBChef Dr.Janusz Rat.

Die Zahnärzte stehen in Großstädten massiv im Wettbe
werb mit anderen Arbeitgebern. „Offensichtlich fi nden viele 
junge Menschen Bürojobs mittlerweile attraktiver als die Ar
beit in einer Zahnarztpraxis. Das ist bedauerlich, weil ZFA ein 
äußerst spannender und abwechslungsreicher Beruf mit vie
len Aufstiegsmöglichkeiten ist“, so Rat. Gerade der persönli
che Kontakt zu den Patienten und das hohe Maß an Eigenver
antwortung seien Pluspunkte im Vergleich zu einer Tätigkeit in 
einem Großraumbüro. Das müsse man potenziellen Bewerbe
rinnen und Bewerbern vermitteln.

Die KZVB hat deshalb die renommierte Münchner Werbe
agentur „Pfennigturm“ damit beauftragt, Entwürfe für eine 
ZFAKampagne zu erstellen. Das Ziel war eine sehr emotionale 
Ansprache der Zielgruppe. So entstand der Slogan „Ein Beruf 
mit GrinseGarantie“. Die ersten Entwürfe wurden dem Vor
stand vergangene Woche vorgestellt. Noch vor Beginn des 
Ausbildungsjahres 2016 möchte die KZVB in Zeitungen und 
im Internet Anzeigen schalten, um wieder mehr junge Men
schen für den Beruf ZFA zu begeistern. RED

Die KZVB will dem ZFAMangel nicht mehr tatenlos 
zusehen. Sie hat eine Münchner Werbeagentur mit der Erstellung von 
AnzeigenMotiven für eine Werbekampagne beauftragt. 
Die ersten Motive liegen mittlerweile vor. 
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Junge Zahnärzte wissen viel über die richtige Therapie – auf 
die Rolle als Chef und Praxisinhaber bereitet sie das Studium 
aber oft nur unzureichend vor. Deshalb lud die KZVB bereits 
zum zweiten Mal zu einem Niederlassungsseminar ein. Das 
Ziel: Informationsdefizite abbauen und die Begeisterung für 
die Selbstständigkeit wecken.

An drei Tagen erfuhren die jungen Kolleginnen und Kollegen 
alles, was man für die Gründung oder Übernahme einer eige
nen Praxis braucht. Veranstaltet wurde das Seminar gemein
sam mit der ApoBank und der ABZ eG. Die Themen reichten 
von der Standortwahl über die Finanzierung bis hin zu juristi
schen und steuerlichen Fragen. Breiten Raum nahm auch die 
richtige Abrechnung der vertragszahnärztlichen Leistungen 
ein. Mitarbeiter und Referenten der KZVB standen den Teil
nehmern hierzu Rede und Antwort. Sogar einen eigenen Busi
nessplan konnten die potenziellen Existenzgründer unter An
leitung von Finanzierungsexperten der ApoBank erstellen. 
Besonders gut kam eine Diskussionsrunde an, in der zwei 
Zahnärztinnen und ein Zahnarzt, die sich vor kurzem nieder
gelassen haben, ihre Erfahrungen schilderten. Ins „Haifisch
becken“ München wagten sich Ricarda Ruthenberg und Dr. 
Timo Bachmann. Sie bereuen den Schritt nicht. Ruthenberg 
hat eine Bestandspraxis in Trudering übernommen und nach 
ihren Vorstellungen umgestaltet. Sie schätzt die flexiblen Ar
beitszeiten und die Tatsache, dass sie sich die Patienten aus
suchen kann, die zu ihr passen. Bachmann hat seine Praxis 
in der Nähe des Deutschen Museums und konnte den Um
satz innerhalb von zwei Jahren nach der Übernahme deutlich 
steigern. Er denkt sogar schon über eine Erweiterung nach. 
Deutlich schwieriger als auf dem Land ist es für die Münchner 
Kollegen allerdings, geeignetes Personal zu finden. „Das geht 

fast nur noch über Personalvermittler. Auch Abwerbeversu
che sind sehr häufig“, berichteten die beiden übereinstim
mend.Dieses Problem kennt Dr. Carola Kister nicht. Sie hat im 
ehemaligen Bauernhof ihrer Eltern im mittelfränkischen Buch
heim eine Landpraxis eröffnet. Ihre Patienten kommen aus 
einem Einzugsgebiet von bis zu 25 Kilometern. „Es läuft super 
und ich vermisse auch das Großstadtleben nicht“, berichtete 
sie. Auch mit aggressiver Werbung von Kollegen muss sie sich 
nicht herumschlagen. „Ich habe zwar eine Homepage, aber 
die meisten Patienten kommen aufgrund persönlicher Emp
fehlungen zu mir“.

Das Fazit der Diskussion: Sowohl im ländlichen Raum als auch 
in der Großstadt hat man als neu niedergelassener Zahnarzt 
gute Perspektiven. Die Selbstständigkeit lohnt sich. Letztlich 
ist es aber wohl eine Frage der persönlichen Lebensplanung, 
wo man seine Zukunft sieht. Etwas entspannter als in Mün
chen geht es aber eindeutig auf dem Land zu.  RED

Beim Niederlassungsseminar der KZVB schilderten drei junge Kollegen ihre Erfahrungen mit dem Schritt in die Selbstständigkeit. Dr. Carola Kister (l.) 
hat eine Landpraxis gegründet. Ricarda Ruthenberg (2.v.r.) und Dr. Timo Bachmann (r.) praktizieren im „Haifischbecken“ München. Moderiert wurde die  
Diskussionsrunde von KZVBPressesprecher Leo Hofmeier.

Ricarda Ruthenberg hat eine Praxis in München Trudering übernommen  
und nach ihren Vorstellungen gestaltet 

Dr. Timo Bachmann konnte die Umsatzzahlen seiner Praxis in der Nähe des 
Deutschen Museums schon nach zwei Jahren deutlich steigern.

Auch in München kann man noch Geld verdienen
EXISTENZGRÜNDER BERICHTEN BEIM KZVBNIEDERLASSUNGSSEMINAR

ZA_07_2016.indd   27 21.06.16   10:48



28_zahnärztlicher anzeiger_07/16 www.zbvmuc.de 

│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN MITTE

 02./03.07.2016 Dr. Michael Sagastegui Frank | SendlingerTorPlatz 10 | München
 09./10.07.2016 Dr. Dirk Hoffmann | Elisenstr. 5 | München
 16./17.07.2016 Dr. Michael Alex. Ionescu | Brienner Str. 46 | München
 23./24.07.2016 Dr. Martin Bernhardt | Oettingenstr. 30 | München

│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN OST

 02./03.07.2016 Dr. Wolfgang Baumgartl | Franziskanerstr. 16 | München
 09./10.07.2016 Dr./IM Temeschburg Hedwig Reidler | Tegernseer Landstr. 22 | München
 16./17.07.2016 Dr. Marion Evers | Wasserburger Landstr. 274a | München
 23./24.07.2016 Dr. Brigitte Kellner | Rosenheimer Str. 177 | München

│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN WEST

 02./03.07.2016 Dr. Robert Muche | Donnersbergerstr. 9c | München
 09./10.07.2016 ZÄ Barbara Schapke | Rappstr. 16 | München
 16./17.07.2016 ZA Matthias Preuße | Trappentreustr. 25 | München
 23./24.07.2016 Dr. (UMF Temeschburg) Dana Lucia Popa | AgnesBernauerStr. 122 | München

│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN SÜD

 02./03.07.2016 ZA Stefan Waas | Tegernseer Landstr. 154 | München
 09./10.07.2016 Dr. Christian Eschrich | Ehrwalder Str. 2 | München
 16./17.07.2016 Dr. Jürgen Ortner | Appenzeller Str. 1 | München
 23./24.07.2016 ZA Markus Schedler | Sollner Str. 46 | München

b e z i r k s s t e l l e  m ü n c h e n  s t a d t  u n d  l a n d

Notfalldienste der Zahnärzte

Notdienstportal der bayerischen Vertragszahnärzte:

www.notdienst-zahn.de

Auf dieser Internetseite können sich Schmerzpatienten darü
ber informieren, welche Praxis in Ihrer Umgebung an allen Wo
chenenden, Feier und Brückentagen für den zahnärztlichen 
Notdienst eingeteilt ist; und zwar bayernweit. 

Der zeitliche Umfang des Notdienstes in der Zahnarztpra
xis ist in München Stadt und Land auf die Zeit von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr festgesetzt. In 
der übrigen Zeit, 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr, besteht Behand
lungsbereitschaft, also Rufbereitschaft.

In München gibt es zusätzlich einen täglichen Bereitschafts
dienst an 365 Tagen im Jahr von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr.

Während dieser Zeit ist der zum Bereitschaftsdienst ein
geteilte Zahnarzt in seiner Praxis erreichbar.

Im Falle eines unerwarteten Ausfalles eines eingeteilten Zahn
arztes ist sofort die Bezirksstelle München Stadt und Land 
der KZVB zu benachrichtigen.
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│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN NORD

 02./03.07.2016 Dr. Andrea Failer | Rankestr. 9 | München
 09./10.07.2016 Dr. Thomas Haas | KarlKöglspergerStr. 25 | München
 16./17.07.2016 ZA Stefan Schätzl | Wilhelmstr. 1 | München
 23./24.07.2016 Dr. Wolfgang Haberl | Speyerer Str. 13 | München

│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN LAND SÜDOST

 02./03.07.2016 Dr. Elena Worthington | Tölzer Str. 8 Grünwald
 09./10.07.2016 Dr. Peter Aichmüller | Esterwagnerstr. 34 | HöhenkirchenSiegertsbrunn
 16./17.07.2016 ZÄ Elena Heer | Rosenheimer Landstr. 113 | Riemerling
 23./24.07.2016 Dr. Jasmin KindlerEickel | Bahnhofstr. 43 | Deisenhofen

│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN LAND NORDOST

 02./03.07.2016 Dr. Dr. Alexandra Bernsdorff | Ostpreußenstr. 53 | München
 09./10.07.2016 ZA Julius Louma | Mühlbaurstr. 36 | München
 16./17.07.2016 ZA Markus C. Schmitt | FriedrichEckartStr. 50 | München
 23./24.07.2016 ZA Markus C. Schmitt | FriedrichEckartStr. 50 | München

│  NOTFALLDIENST MÜNCHEN LAND NORD
 02./03.07.2016 Dr. Thomas Breitenstein | Furtweg 34b | Unterschleißheim
 09.07.2016 ZA Thomas Schmitt | Rathausplatz 2 | Unterschleißheim
 10.07.2016 Dr. Alexander Mayer | Margaretenanger 3b | Unterschleißheim
 16./17.07.2016 ZA Andreas Bösl | Schleißheimer Str. 8 | Garching
 23./24.07.2016 ZA SorinEduard Stoian | PaterKolbeStr. 3 | Unterschleißheim
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z b v  o b e r b a y e r n

Aktuelle Seminare  
des ZBV Oberbayern

Die Veranstaltungen/Kurse finden nach den Leitsätzen und Punktebewertungen von BZÄK und DGZMK statt.

Alle Seminare können online unter www.zbvoberbayern.de unter der Rubrik „Fortbildung“ gebucht werden.
Hier finden Sie auch detaillierte Erläuterungen zu den jeweiligen Seminaren.

SEMINARE FÜR ZAHNÄRZTINNEN/ZAHNÄRZTE

 1 │ Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für ZÄ

 Mi. 22.06.2016 18:00 bis 21:00 Uhr 80999 MünchenAllach
 Do.  21.07.2016 19:00 bis 22:00 Uhr 85049 Ingolstadt
 Fr. 30.09.2016 18:00 bis 21:00 Uhr 83278 Traunstein

SEMINARE FÜR ZAHNÄRZTLICHES PERSONAL

 2 │ Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für das zahnärztliche Personal

 Fr.  30.09.2016 16:00 bis 18:00 Uhr 83278 Traunstein

 3 │ 1-Tages-Röntgenkurs (10. Std.) zum Erwerb der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz

 Sa.  06.08.2016 09:00 bis 18:00 Uhr 80999 MünchenAllach
 Sa.  08.10.2016 09:00 bis 18:00 Uhr 80999 MünchenAllach

 4 │ 3-Tages-Röntgenkurs (24. Std.) zum Erwerb der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz

 Fr./Sa./Sa.  04.11./05.11./19.11.2016 09:00 bis 17:00 Uhr 80999 MünchenAllach

 5 │ Fit für die praktische Prüfung

 Sa.  11.06.2016 09:00 bis 17:00 Uhr 80999 MünchenAllach

 6 │ Prophylaxe Basiskurs

 04.11.14.12.2016 09:00 bis 18:00 Uhr 80999 MünchenAllach

 7 │ ZMP Refresher Praktisch

 22.06.2016 14:00 bis 19:00 Uhr 80999 MünchenAllach

 8 │ ZMP Refresher Theorie

 19.10.2016 14:00 bis 19:00 Uhr 80999 MünchenAllach

 9 │ ZMP Refresher Kommunikation

 30.11.2016 14:00 bis 19:00 Uhr 80999 MünchenAllach

 10│ Notfallsituationen in Ihrer Zahnarztpraxis

 Kurstermine nach Vereinbarung

Darüber hinausgehende Informationen zur verbindlichen Kursanmeldung erhalten Sie bei 

Ruth Hindl,  
Grafrather Str. 8, 82287 Jesenwang
Tel.: 08146997 95 68, Fax: 08146997 98 95, 
rhindl@zbvobb.de
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